
 
 
 

 
 
 
 

Bundesrepublik Deutschland Berlin, den 6. August 2021 
Die Bundeskanzlerin 

An den 
Präsidenten des 
Deutschen Bundestages 

hiermit übersende ich gemäß Artikel 110 Absatz 3 des Grundgesetzes den von der 
Bundesregierung beschlossenen  

Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für 
das Haushaltsjahr 2022 (Haushaltsgesetz 2022) 

mit Begründung (Anlage). 

Die Entwürfe des Gesamtplans und der Einzelpläne*) sind beigefügt. 

Federführend ist das Bundesministerium der Finanzen. 

Dr. Angela Merkel 
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Gesetzentwurf
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Entwurf eines Gesetzes 
über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2022 
(Haushaltsgesetz 2022) 
 
 
Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Abschnitt 1 

Allgemeine Ermächtigungen 

§ 1 

Feststellung des Haushaltsplans 

(1) Der diesem Gesetz als Anlage bei- 
gefügte Bundeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2022 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 
442 980 000 000 Euro festgestellt. 

(2) Der dem Kapitel 6002 des Bundeshaushalts für 
das Haushaltsjahr 2022 als Anlage 2 beigefügte 
Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Digitale 
Infrastruktur“ wird für das Jahr 2022 in Einnahmen 
und Ausgaben auf 4 981 535 000 Euro und mit den 
ausgebrachten Vermerken festgestellt. 

(3) Der dem Kapitel 6002 des Bundeshaushalts für 
das Haushaltsjahr 2022 als Anlage 3 beigefügte Wirt-
schaftsplan des Sondervermögens „Energie- und Kli-
mafonds“ wird für das Jahr 2022 in Einnahmen und 
Ausgaben auf 34 182 581 000 Euro festgestellt. 

§ 2 

Kreditermächtigungen 

(1) Das Bundesministerium der Finanzen wird 
ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben für das 
Haushaltsjahr 2022 Kredite bis zur Höhe von 
99 730 000 000 Euro aufzunehmen. 

(2) Dem Kreditrahmen nach Absatz 1 wachsen die 
Beträge zur Tilgung von im Haushaltsjahr 2022 fällig 
werdenden Krediten zu; deren Höhe ergibt sich aus 
dem Saldo der im Kreditfinanzierungsplan (Teil IV 
des Gesamtplans) ausgewiesenen Ausgaben zur 
Tilgung von Krediten (Nummer 2) und den sonstigen 
Einnahmen zur Schuldentilgung (Nummer 1.2). Dem 
Kreditrahmen nach Satz 1 wachsen im Falle eines un-
vorhergesehenen Bedarfs Beträge in Höhe von bis zu 
15 000 000 000 Euro zum Rückkauf von Wertpa-
pieren des Bundes oder zur Rückzahlung von Dar-
lehen zu, soweit die in Satz 1 genannte Summe der 
Beträge zur Tilgung überschritten wird. Das Bundes-
ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Mehrein-
nahmen bei Kapitel 6002 Titel 133 01 zur Tilgung der 
Schulden des Bundes zu verwenden; insoweit vermin-
dert sich die Ermächtigung nach Satz 1. Bei Mehrein-
nahmen nach Satz 3 können Maßnahmen nach § 60 
Absatz 2 der Bundeshaushaltsordnung ergriffen wer-
den. 

(3) Das Bundesministerium der Finanzen wird 
ermächtigt, ab Oktober des Haushaltsjahres im Vor-
griff auf die Kreditermächtigung des nächsten Haus-
haltsjahres Kredite bis zur Höhe von 4 Prozent des in 
§ 1 Absatz 1 festgestellten Betrages aufzunehmen. 
Diese Kredite sind auf die Kreditermächtigung des 
nächsten Haushaltsjahres anzurechnen. 

(4) Auf die Kreditermächtigung ist bei Diskont-
papieren der Nettobetrag anzurechnen. Fremdwäh-
rungsanleihen sind mit den Euro-Gegenwerten auf die 
Kreditermächtigung anzurechnen, die sich aus den 
spätestens gleichzeitig abgeschlossenen ergänzenden 
Verträgen zur Begrenzung des Währungsrisikos er-
geben. 

(5) Das Bundesministerium der Finanzen wird 
ermächtigt, Kredite zum Aufbau von Eigenbeständen 
an Bundesanleihen, Bundesobligationen, Bundes-
schatzanweisungen und unverzinslichen Schatz-
anweisungen des Bundes aufzunehmen. Der gesamte 
Eigenbestand an Bundeswertpapieren darf die Höhe 
von 20 Prozent des Betrages der umlaufenden Bundes-
wertpapiere nicht übersteigen; der Betrag der umlau-
fenden Bundeswertpapiere ergibt sich aus der jeweils 
letzten im Bundesanzeiger veröffentlichten Übersicht 
über die umlaufenden Bundeswertpapiere. Das Bun-
desministerium der Finanzen wird ferner ermächtigt, 
Eigenbestände in Form der Wertpapierleihe oder zur 
Besicherung von Zinsswapgeschäften zu verwenden 
oder sie im Rahmen der Kreditermächtigungen des 
Satzes 1 und des Absatzes 2 Satz 1 zu verkaufen. 

(6) Das Bundesministerium der Finanzen wird 
ermächtigt, im Rahmen der Kreditfinanzierung und 
der Kassenverstärkungskredite im laufenden Haus-
haltsjahr ergänzende Verträge abzuschließen: 

1. zur Optimierung der Zinsstruktur und zur Begren-
zung von Zinsänderungsrisiken mit einem Ver-
tragsvolumen von bis zu 80 000 000 000 Euro 
sowie 

2. zur Begrenzung des Zins- und Währungsrisikos 
von Fremdwährungsanleihen mit einem Vertrags-
volumen von bis zu 30 000 000 000 Euro. 

Das Bundesministerium der Finanzen wird ferner 
ermächtigt, im laufenden Haushaltsjahr ergänzen- 
de Verträge zur Übernahme von Zinsswapgeschäften 
von bundesunmittelbaren Anstalten des öffentlichen 
Rechts in alleiniger Trägerschaft des Bun- 
des mit einem Vertragsvolumen von bis zu 
45 000 000 000 Euro abzuschließen. Auf die Höchst- 
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grenzen nach Satz 1 und 2 werden zusätzliche 
Verträge nicht angerechnet, die Zinsrisiken aus bereits 
bestehenden Verträgen verringern oder ausschließen. 

(7) Das Bundesministerium der Finanzen wird 
ermächtigt, auch im folgenden Haushaltsjahr bis zum 
Tag der Verkündung des Haushaltsgesetzes im Rah-
men der Kreditaufnahme folgende Verträge abzu-
schließen: 

1. Kreditverträge bis zur Höhe der Ermächtigung 
nach Absatz 2 Satz 1, wenn die Kredite zur Til-
gung fällig werdender Kredite aufgenommen wer-
den; 

2. Verträge nach Absatz 6 in dem in dieser Vorschrift 
bestimmten Umfang. 

Die so in Anspruch genommenen Ermächtigungen 
werden auf die jeweiligen Ermächtigungen des fol-
genden Haushaltsjahres angerechnet.  

(8) Vor Inanspruchnahme der über 1 Prozent des in 
§ 1 Absatz 1 festgestellten Betrages liegenden Kredit-
ermächtigungen nach § 18 Absatz 3 Satz 1 der 
Bundeshaushaltsordnung ist der Haushaltsausschuss 
des Deutschen Bundestages zu unterrichten, sofern 
nicht aus zwingenden Gründen eine Ausnahme 
geboten ist. 

(9) Das Bundesministerium der Finanzen wird 
ermächtigt, Kassenverstärkungskredite bis zur Höhe 
von 20 Prozent des in § 1 Absatz 1 festgestellten 
Betrages aufzunehmen. Für Geschäfte, die den 
gleichzeitigen Ver- und Rückkauf von Bundeswert-
papieren beinhalten, können weitere Kassenver-
stärkungskredite bis zur Höhe von 20 Prozent des in 
§ 1 Absatz 1 festgestellten Betrages aufgenommen 
werden. Das Bundesministerium der Finanzen wird 
ferner ermächtigt, Kassenverstärkungskredite bis zur 
Höhe von 10 Prozent des in Absatz 6 Satz 1 Num-
mer 1 genannten Betrages zur Besicherung von Zins-
swapgeschäften aufzunehmen. Zur Besicherung von 
Zinswährungsswapgeschäften können weitere Kas-
senverstärkungskredite bis zur Höhe von 10 Prozent 
des in Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 genannten Betrages 
aufgenommen werden. Das Bundesministerium der 
Finanzen wird ferner ermächtigt, die Besicherung der 
gemäß Absatz 6 Satz 2 übernommenen Zins-
swapgeschäfte abzuwickeln. Die zu diesem Zweck 
über den Bund weitergeleiteten Beträge sind nicht auf 
die Kreditermächtigungen der Sätze 1 bis 4 anzu-
rechnen, sofern diese Beträge dem Bund von den 
betroffenen Anstalten zur Verfügung gestellt werden. 
Auf die Kreditermächtigungen der Sätze 1 bis 4 sind 
die Beträge anzurechnen, die auf Grund von 
Ermächtigungen früherer Haushaltsgesetze aufge-
nommen worden sind. 

(10) Das Bundesministerium der Finanzen wird 
ermächtigt, zur Finanzierung der der Bundesanstalt für 
Landwirtschaft und Ernährung nach § 2 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 2 des Gesetzes über die Errichtung 
einer Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
vom 2. August 1994 (BGBl. I S. 2018, 2019), das 

zuletzt durch Artikel 364 der Verordnung vom 
31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden 
ist, obliegenden Aufgabe Kassenverstärkungskredite 
bis zur Höhe von 7 000 000 000 Euro aufzunehmen. 
Auf die Kreditermächtigung sind die Beträge 
anzurechnen, die auf Grund von Ermächtigungen 
früherer Haushaltsgesetze aufgenommen worden sind. 

§ 3 

Gewährleistungsermächtigungen 

(1) Das Bundesministerium der Finanzen wird 
ermächtigt, Bürgschaften, Garantien oder sonstige 
Gewährleistungen bis zur Höhe von insgesamt 
751 710 000 000 Euro zu übernehmen, davon 

1. bis zu 155 000 000 000 Euro im Zusammenhang 
mit förderungswürdigen oder im besonderen staat-
lichen Interesse der Bundesrepublik Deutschland 
liegenden Ausfuhren, 

2. bis zu 73 000 000 000 Euro 

a) für Kredite an ausländische Schuldner zur 
Finanzierung förderungswürdiger Vorhaben 
oder bei besonderem staatlichen Interesse der 
Bundesrepublik Deutschland, 

b) zur Absicherung des politischen Risikos bei 
förderungswürdigen Direktinvestitionen im 
Ausland, 

c) für Kredite der Europäischen Investitionsbank 
an Schuldner außerhalb der Europäischen 
Union, 

3. bis zu 37 000 000 000 Euro 

a) für Kredite zur Mitfinanzierung entwicklungs-
politisch förderungswürdiger Vorhaben der 
bilateralen Finanziellen Zusammenarbeit, 

b) für zinsverbilligte Kredite für entwicklungs-
politisch förderungswürdige Vorhaben der 
bilateralen Finanziellen Zusammenarbeit, 

c) für Förderkredite der Kreditanstalt für Wieder-
aufbau für entwicklungspolitisch förderungs-
würdige Vorhaben der bilateralen Finanziellen 
Zusammenarbeit sowie 

d) für zinsverbilligte Kredite der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau für bilaterale Vorhaben des in-
ternationalen Klima- und Umweltschutzes, 

4. bis zu 700 000 000 Euro für Marktordnungs- und 
Bevorratungsmaßnahmen auf dem Ernährungs-
gebiet, 

5. bis zu 360 000 000 000 Euro zur Förderung der 
Binnenwirtschaft und zur Abdeckung von Haf-
tungslagen im In- und Ausland, 

6. bis zu 110 000 000 000 Euro im Zusammenhang 
mit der Beteiligung der Bundesrepublik Deutsch-
land an europäischen oder internationalen Finanz-
institutionen und Fonds, 
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7. bis zu 1 010 000 000 Euro für die Nachfolgeein-
richtungen der Treuhandanstalt, 

8. bis zu 15 000 000 000 Euro zur Absicherung des 
Zinsrisikos bei der Refinanzierung von Krediten 
für den Bau von Schiffen im Sinne des Anhangs I 
der Verordnung (EU) Nr. 1233/2011 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 
16. November 2011 über die Anwendung be-
stimmter Leitlinien auf dem Gebiet der öffentlich 
unterstützten Exportkredite sowie zur Aufhebung 
der Beschlüsse 2001/76/EG und 2001/77/EG des 
Rates (ABl. L 326 vom 8.12.2011, S. 45) auf 
deutschen Werften. 

Einzelheiten ergeben sich aus den verbindlichen 
Erläuterungen zu Kapitel 3208 des Bundeshaus-
haltsplans.  

(2) Auf die in Absatz 1 Satz 1 genannten Höchst-
beträge werden die auf Grund der Ermächtigungen 
früherer Haushaltsgesetze übernommenen Gewähr-
leistungen angerechnet, soweit der Bund noch in 
Anspruch genommen werden kann. In diesem Fall 
erfolgt eine Anrechnung auch, soweit er in Anspruch 
genommen worden ist und für die erbrachten 
Leistungen keinen Ersatz erlangt hat. 

(3) Gewährleistungen nach Absatz 1 Satz 1 können 
auch in ausländischer Währung übernommen werden; 
sie sind auf der Basis desjenigen Euro-Referenzkurses 
der Europäischen Zentralbank auf den Höchstbetrag 
anzurechnen, der vor der Ausfertigung der Gewähr-
leistungserklärung zuletzt festgestellt worden ist. 

(4) Eine Bürgschaft, Garantie oder sonstige Gewähr-
leistung ist auf den Höchstbetrag der entsprechenden 
Ermächtigung in der Höhe anzurechnen, in der der 
Bund daraus in Anspruch genommen werden kann. 
Zinsen und Kosten sind auf den jeweiligen 
Ermächtigungsrahmen nur anzurechnen, soweit dies 
gesetzlich bestimmt ist oder bei der Übernahme ein 
gemeinsamer Haftungsbetrag für Hauptverpflichtung, 
Zinsen und Kosten festgelegt wird. 

(5) Soweit in den Fällen der Gewährleistungs-
übernahme nach Absatz 1 Satz 1 der Bund ohne 
Inanspruchnahme von seiner Haftung frei wird oder 
Ersatz für erbrachte Leistungen erlangt hat, ist eine 
übernommene Gewährleistung auf den Höchstbetrag 
nicht mehr anzurechnen. 

(6) Die in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 8 genannten 
Ermächtigungsrahmen können mit Einwilligung des 
Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages 
auch für Zwecke der jeweils anderen Gewährleis-
tungsermächtigungen verwendet werden. 

(7) Das Bundesministerium der Finanzen wird 
ermächtigt, zusätzliche Gewährleistungen nach 
Absatz 1 Satz 1 bis zur Höhe von 30 Prozent des in 
Absatz 1 Satz 1 bestimmten Ermächtigungsrahmens 
mit Einwilligung des Haushaltsausschusses des  

Deutschen Bundestages unter den Voraussetzungen 
des § 37 Absatz 1 der Bundeshaushaltsordnung zu 
übernehmen. Eine Ausnahme von der Einwilligung 
des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages 
ist nur aus zwingenden Gründen gestattet.  

(8) Vor Übernahme von Bürgschaften, Garantien 
und sonstigen Gewährleistungen nach Absatz 1 
Satz 1, die eine Übernahme einer Eventualverpflich-
tung von 1 000 000 000 Euro oder mehr vorsehen, ist 
der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages 
zu unterrichten, sofern nicht aus zwingenden Gründen 
eine Ausnahme geboten ist. 

§ 4 

Über- und außerplanmäßige  
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 

(1) Der Betrag nach § 37 Absatz 1 Satz 4 der 
Bundeshaushaltsordnung wird auf 5 000 000 Euro 
festgesetzt. Über- und außerplanmäßige Ausgaben, die 
im Einzelfall den in Satz 1 festgelegten Betrag, im 
Falle der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen einen 
Betrag von 50 000 000 Euro überschreiten, sind vor 
Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen 
dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages 
zur Unterrichtung vorzulegen, sofern nicht aus 
zwingenden Gründen eine Ausnahme geboten ist. 

(2) Der Betrag nach § 38 Absatz 1 Satz 3 der 
Bundeshaushaltsordnung wird auf 10 000 000 Euro 
festgesetzt. Für über- oder außerplanmäßige Ver-
pflichtungsermächtigungen, bei denen die Ausgaben 
nur in einem Haushaltsjahr fällig werden, wird der 
Betrag auf 5 000 000 Euro festgesetzt. Die Betrags-
grenze nach Satz 2 wird auch überschritten, wenn bei 
mehrjährigen über- oder außerplanmäßigen Verpflich-
tungsermächtigungen der in Satz 2 genannte Betrag in 
einem Fälligkeitsjahr überschritten wird. Wenn über- 
oder außerplanmäßige Ausgaben und über- oder 
außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zu-
sammentreffen, gilt insgesamt der in Satz 1 genannte 
Betrag; Absatz 1 bleibt unberührt. Über- und außer-
planmäßige Verpflichtungsermächtigungen, die die in 
den Sätzen 1 bis 4 festgelegten Beträge überschreiten, 
sind vor Einwilligung des Bundesministeriums der 
Finanzen dem Haushaltsausschuss des Deutschen 
Bundestages zur Unterrichtung vorzulegen, sofern 
nicht aus zwingenden Gründen eine Ausnahme ge-
boten ist. Bei über- und außerplanmäßigen Ver-
pflichtungsermächtigungen ist § 37 Absatz 4 der 
Bundeshaushaltsordnung entsprechend anzuwenden. 

(3) Das Bundesministerium der Finanzen wird 
ermächtigt, mit Einwilligung des Haushaltsaus-
schusses des Deutschen Bundestages bei Aktien-
gesellschaften, an denen der Bund beteiligt ist, einem 
genehmigten Kapital im Sinne des § 202 des Aktien-
gesetzes zuzustimmen und sich zur Leistung des auf 
den Bundesanteil entfallenden Erhöhungsbetrages zu 
verpflichten. 
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Abschnitt 2 

Bewirtschaftung von Einnahmen,  
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 

§ 5 

Flexibilisierte Ausgaben 

(1) Auf die in Teil I Buchstabe D des Gesamtplans 
aufgeführten Kapitel des Bundeshaushalts sind die 
Absätze 2 bis 5 anzuwenden, soweit im Einzelfall 
keine andere Regelung durch Haushaltsvermerk 
getroffen ist. 

(2) Innerhalb der einzelnen Kapitel sind jeweils 
gegenseitig deckungsfähig: 

1. Ausgaben der Hauptgruppe 4, ohne Ausgaben der 
Titel der Gruppe 411 und der Titel 428 .2, sowie 
Ausgaben der Titel 634 .3, 

2. Ausgaben der Titel 511 .1, 514 .1, 517 .1, 518 .1, 
519 .1, 523 .1, 525 .1, 526 .1, 526 .2, 527 .1, 
527 .3, 532 .1, 532 .2, 532 .3, 539 .9, 543 .1, 544 .1 
und 545 .1, 

3. Ausgaben der Titel 632 .9, 636 .9, 671 .9, 681 .8, 
684 .9, 686 .9 und 687 .9, 

4. Ausgaben der Titel der Gruppen 711 bis 739, 

5. Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 8. 

Ausgaben anderer als der in den Nummern 1 bis 5 
aufgeführten Titel, die durch Haushaltsvermerk in die 
flexibilisierten Ausgaben einbezogen werden, sind 
innerhalb der einzelnen Kapitel dem jeweiligen Aus-
gabenbereich nach Maßgabe ihrer Hauptgruppen-
zugehörigkeit zuzuordnen.  

(3) Im Verhältnis der in Absatz 2 genannten 
Ausgabenbereiche zueinander dürfen zusätzliche Aus-
gaben bis zur Höhe von 20 Prozent der Summe der 
Sollansätze des jeweiligen Ausgabenbereichs aus Ein-
sparungen bei den unter Nummern 2 bis 5 in Absatz 2 
genannten Ausgabenbereichen geleistet werden. 

(4) Die Ausgaben der in Absatz 2 genannten Aus-
gabenbereiche sind übertragbar. 

(5) Für die flexibilisierten Ausgaben in den Kapiteln 
0111, 0211, 0311, 0411, 0431, 0451, 0511, 0611, 
0711, 0811, 0911, 1011, 1111, 1211, 1411, 1511, 
1611, 1711, 1911, 2011, 2111, 2211, 2311 und 3011 
gilt in Ergänzung zu den Absätzen 2 bis 4 folgende Re-
gelung: Mehrausgaben dürfen gegen Einsparung 
innerhalb der flexibilisierten Ausgaben desselben 
Ausgabenbereichs nach Absatz 2 der anderen Kapitel 
des jeweiligen Einzelplans geleistet werden, wenn 
über das Soll und die Ausgabereste des deckungs-
berechtigten Titels vollständig für dessen Zweck 
verfügt ist. 

(6) Das Nähere bestimmt das Bundesministerium 
der Finanzen. 

§ 6 

Verstärkungsmöglichkeiten,  
Deckungsfähigkeit, Zweckbindung 

(1) Innerhalb eines Kapitels fließen die Einnahmen 
den Ausgaben bei folgenden Titeln zu: 

1. Titel der Hauptgruppe 4 aus Personalkosten-
zuschüssen für die berufliche Eingliederung be-
hinderter und schwerbehinderter Menschen sowie 
für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und weitere 
Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitsloser sowie 
aus Erstattungsleistungen nach dem Altersteil-
zeitgesetz vom 23. Juli 1996 (BGBl. I S. 1078), das 
zuletzt durch Artikel 22 des Gesetzes vom 
12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652) geändert 
worden ist, 

2. Titel der Hauptgruppen 5 bis 8 aus Sachkosten-
zuschüssen für die berufliche Eingliederung behin-
derter und schwerbehinderter Menschen, 

3. Titel der Obergruppe 44 aus Erstattungen und 
Schadenersatzleistungen Dritter. 

(2) Innerhalb eines Kapitels fließen die Einnahmen 
den Ausgaben bei den Titeln zu, die den flexi-
bilisierten Ausgabenbereichen gemäß § 5 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1 oder 2 zugeordnet sind, soweit es 
sich bei den Einnahmen um Erstattungen und Beiträge 
Dritter handelt. 

(3) Für die Kapitel des Bundeshaushalts, auf die § 5 
Absatz 2 bis 5 nicht anzuwenden ist, gilt: 

1. Die obersten Bundesbehörden können die 
Deckungsfähigkeit der Ausgaben bei Titeln der 
Gruppen 511 bis 525, 527 und 539 innerhalb eines 
Kapitels anordnen, soweit die Mittel nicht über-
tragbar sind, die Mehrausgaben des Einzeltitels 
nicht mehr als 20 Prozent betragen und die 
Maßnahme wirtschaftlich zweckmäßig erscheint. 

2. Soweit eine Deckung nach Nummer 1 nicht 
möglich ist, kann das Bundesministerium der 
Finanzen in besonders begründeten Ausnahme-
fällen zulassen, dass Mehrausgaben bei Titeln der 
Gruppen 514 und 517 bis zur Höhe von 30 Prozent 
des Sollansatzes durch Einsparungen anderer 
Ausgaben innerhalb der Hauptgruppe 5 desselben 
Einzelplans gedeckt werden. 

3. Mehrausgaben bei Titel 526 .1 können gegen 
Einsparungen bei anderen Ausgaben der Ober-
gruppen 51 bis 54 desselben Einzelplans gedeckt 
werden. 

(4) Innerhalb eines Kapitels dürfen Mehrausgaben 
für Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem 
Einheitlichen Liegenschaftsmanagement bei Titel 
518 .2 bis zur Höhe der Einsparungen bei den in die 
Flexibilisierung nach § 5 einbezogenen Titeln geleistet 
werden. 
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(5) Das Bundesministerium der Finanzen wird 
ermächtigt, mit Einwilligung des Haushaltsaus-
schusses des Deutschen Bundestages innerhalb des 
Einzelplans 14 die Deckungsfähigkeit der Ausgaben 
bei Titeln der Gruppen 551 bis 559 der Kapitel 1404 
bis 1408 sowie bei Titel 514 03 in Kapitel 1407 
anzuordnen, falls dies auf Grund von Umständen, die 
nach Inkrafttreten des Haushaltsgesetzes eingetreten 
sind, wirtschaftlich zweckmäßig erscheint. Für das 
Kapitel 1405 gilt dies mit der Einschränkung, dass nur 
die einseitige Deckungsfähigkeit mit Deckungs-
berechtigung für das Kapitel 1405 angeordnet werden 
kann. Die Regelungen nach Satz 1 und 2 gelten auch 
für übertragbare Ausgaben. Das Bundesministerium 
der Finanzen wird darüber hinaus ermächtigt, mit 
Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deutschen 
Bundestages innerhalb des Einzelplans 14 die De-
ckungsfähigkeit der Ausgaben bei einzelnen Titeln mit 
Ausnahme der Titel der Gruppe 529 anzuordnen, 
wenn unvorhergesehen und unabweisbar Mehraus-
gaben geleistet werden müssen, um die Wirtschaft-
lichkeit des Betriebs der Streitkräfte zu verbessern. 

(6) Innerhalb eines Kapitels können Mehreinnahmen 
aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen her-
angezogen werden, um die Ausgaben für die Er-
satzbeschaffung von Dienstkraftfahrzeugen zu ver-
stärken. Das Nähere bestimmt das Bundesministerium 
der Finanzen. 

(7) Das Aufkommen an Mineralölsteuer, das nach 
Artikel 1 des Straßenbaufinanzierungsgesetzes in der 
im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
912-3, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zu-
letzt durch Artikel 19 des Gesetzes vom 
14. August 2017 (BGBl. I S. 3122) geändert worden 
ist, und nach Artikel 3 des Verkehrsfinanzgesetzes 
1971 vom 28. Februar 1972 (BGBl. I S. 201), das 
zuletzt durch Artikel 99 des Gesetzes vom 
8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1864) geändert worden 
ist, für Zwecke des Straßenwesens gebunden ist, ist 
auch für sonstige verkehrspolitische Zwecke im 
Bereich des Bundesministeriums für Verkehr und 
digitale Infrastruktur zu verwenden. 

(8) Die Erhebung von Mehreinnahmen bei Kapitel 
6002 Titel 359 01 bedarf der Einwilligung des Haus-
haltsausschusses des Deutschen Bundestages. 

(9) Innerhalb eines Kapitels dürfen für interne 
Verrechnungen nach § 61 der Bundeshaushaltsord-
nung bei Titel 981 .3 Mehrausgaben bis zur Höhe der 
Einsparungen geleistet und Ausgabetitel bis zur Höhe 
der Einnahmen bei Titel 381 .3 verstärkt werden. Das 
Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, 
diese Titel auszubringen. 

(10) § 20 Absatz 1 der Bundeshaushaltsordnung 
findet auf die Festtitel 428 .2 „Entgelte für Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler“ keine Anwen-
dung. 

§ 7 

Überlassung und Veräußerung  
von Vermögensgegenständen sowie  

Verzicht auf Auslagenerstattung 

(1) Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 der Bundeshaushalts-
ordnung wird zugelassen, dass Software, die von 
Bundesdienststellen im Bereich der Datenverarbei-
tung entwickelt worden ist, unentgeltlich an Stellen 
der öffentlichen Verwaltung im Inland abgegeben 
wird, soweit Gegenseitigkeit besteht. Das gilt auch für 
Software, die von Bundesdienststellen erworben 
worden ist. Für erworbene Lizenzen an Standard-
software ist die jeweilige Lizenzvereinbarung maß-
gebend. 

(2) Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 der Bundeshaushalts-
ordnung wird zugelassen, dass Vorschriften in elek-
tronischer Form, beispielsweise über das Internet, 
unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt bereit-
gestellt werden können. 

(3) Es wird zugelassen, dass bei Maßnahmen zur 
Bewältigung der Flüchtlingskrise insbesondere im 
Rahmen der Amtshilfe auf eine Auslagenerstattung 
gemäß § 8 Absatz 1 Satz 2 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes verzichtet werden kann. Entsprechen-
des gilt für Mehrausgaben im Personalbereich für 
diese Maßnahmen im Rahmen der Amtshilfe.  

§ 8 

Bewilligung von Zuwendungen 

(1) Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
für Zuwendungen im Sinne des § 23 der Bundeshaus-
haltsordnung zur Deckung der gesamten Ausgaben 
oder eines nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben 
einer Einrichtung außerhalb der Bundesverwaltung 
(institutionelle Förderung) sind gesperrt, solange der 
Haushalts- oder Wirtschaftsplan des Zuwendungs-
empfängers nicht von der zuständigen obersten 
Bundesbehörde gebilligt ist. Der Haushalts- oder 
Wirtschaftsplan bedarf darüber hinaus der Billigung 
des Bundesministeriums der Finanzen, wenn er 
erstmals aufgestellt wird und in sonstigen vom 
Bundesministerium der Finanzen festgelegten Fällen. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Zuwendungen zur 
institutionellen Förderung dürfen nur mit der Auflage 
bewilligt werden, dass der Zuwendungsempfänger 
seine Beschäftigten nicht besserstellt als vergleichbare 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Bundes. 
Entsprechendes gilt bei Zuwendungen zur Projekt-
förderung, wenn die Gesamtausgaben des Zuwen-
dungsempfängers überwiegend aus Zuwendungen der 
öffentlichen Hand bestritten werden. Das Bundes-
ministerium der Finanzen kann bei Vorliegen 
zwingender Gründe Ausnahmen zulassen. Die Sätze 1 
und 2 gelten nicht, soweit eine Wissenschaftsein-
richtung gemäß § 2 des Wissenschaftsfreiheits- 
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gesetzes vom 5. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2457), 
das zuletzt durch Artikel 153 der Verordnung vom 
19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, 
den bei ihr beschäftigten Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern Gehälter oder Gehaltsbestandteile 
aus Mitteln zahlt, die weder unmittelbar noch 
mittelbar von der deutschen öffentlichen Hand 
finanziert werden. Satz 4 gilt auch für sonstige im 
wissenschaftsrelevanten Bereich Beschäftigte, wenn 
sie im Rahmen der Planung, Vorbereitung, Durch-
führung, Auswertung oder Bewertung von For-
schungsvorhaben einen wesentlichen Beitrag leisten. 

§ 9 

Baumaßnahmen der  
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

Die §§ 24 und 54 der Bundeshaushaltsordnung 
bleiben für Baumaßnahmen zur Deckung des Raum-
bedarfs für Bundeszwecke nach § 2 Absatz 1 Satz 2 
des Gesetzes über die Bundesanstalt für Immobilien-
aufgaben vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3235), 
das durch Artikel 15 Absatz 83 des Gesetzes vom 
5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160) geändert worden ist, 
die im Wirtschaftsplan der Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben veranschlagt werden, unberührt. 
Das Bundesministerium der Finanzen kann hiervon 
Ausnahmen zulassen. 

§ 10 

Bezüge 

(1) Abweichend von § 50 Absatz 3 der Bundes-
haushaltsordnung können die Personalausgaben für 
abgeordnete Beschäftigte für die Dauer von bis zu drei 
Jahren von der abordnenden Verwaltung weitergezahlt 
werden. Weiterzahlungen über drei Jahre hinaus 
bedürfen, sofern sie nicht durch Haushaltsvermerk 
geregelt sind, der Einwilligung des Bundesminis-
teriums der Finanzen. 

(2) Innerhalb eines Kapitels dürfen Zulagen nach 
§ 45 des Bundesbesoldungsgesetzes für Beamtinnen 
und Beamte bis zur Höhe von 0,1 Prozent der 
veranschlagten Ausgaben der Titel 422 .1 geleistet 
werden. Innerhalb der Kapitel 1403 und 1412 dürfen 
Zulagen nach § 45 des Bundesbesoldungsgesetzes für 
Soldatinnen und Soldaten bis zur Höhe von 0,1 Pro-
zent der veranschlagten Ausgaben des Titels 423 01 
geleistet werden. 

(3) Soweit Soldatinnen und Soldaten Leistungs-
prämien, Leistungszulagen oder Leistungsstufen ge-
währt werden, sind die Titel der Gruppe 423 
derKapitel 1403 und 1412 gegenseitig deckungsfähig. 

(4) Die obersten Bundesbehörden werden ermäch-
tigt, Zuschüsse für ein Jobticket für Beschäftigte und 
Auszubildende in Höhe von bis zu 40 Euro monatlich, 
höchstens jedoch in Höhe der hälftigen durch-
schnittlichen monatlichen Jahresticketkosten bei 
Bezug eines 12-Monats-Abonnement, aus den Titeln 
der  Gruppen  422,  423,  427  und  428 zu leisten.  Das  

Nähere regelt das Bundesministerium des Innern, für 
Bau und Heimat im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium der Finanzen. 

§ 11 

Verbriefung von Verpflichtungen 

Das zuständige Bundesministerium wird ermächtigt, 
die Beteiligungen, Zuschüsse und Beiträge der Bun-
desrepublik Deutschland zugunsten der in Kapitel 
0904 Titel 687 04, Kapitel 2303 Titel 687 04 und 
896 09, Kapitel 2304 Titel 687 01, 687 02, 687 03, 
687 04 und 687 05 des Bundeshaushaltsplans er-
wähnten internationalen Finanzinstitutionen und 
Fonds durch Hingabe unverzinslicher Schuldscheine 
zu erbringen. 

§ 12 

Liquiditätshilfen, Fälligkeit  
von Zuschüssen und Leistungen  

des Bundes an die Rentenversicherung 

(1) Die Liquiditätshilfen an die Bundesagentur für 
Arbeit nach § 364 des Dritten Buches Sozialgesetz-
buch sind auf 15 000 000 000 Euro begrenzt. Der 
Ermächtigungsrahmen darf wiederholt in Anspruch 
genommen werden. Die der Bundesagentur für Arbeit 
im Haushaltsjahr 2022 nach § 364 des Dritten Buches 
Sozialgesetzbuch als Darlehen gewährten unter-
jährigen Liquiditätshilfen werden am Ende des 
Haushaltsjahres 2022 abweichend von § 365 des 
Dritten Buches Sozialgesetzbuch in einen Zuschuss 
umgewandelt, soweit die Bundesagentur für Arbeit sie 
nicht bis zum Schluss des Haushaltsjahres 2022 
zurückzahlen kann. 

(2) Die Liquiditätshilfe an die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht ist auf 20 000 000 Euro 
begrenzt. 

(3) Die Zuschüsse des Bundes an die allgemeine 
Rentenversicherung und seine an die allgemeine 
Rentenversicherung zu entrichtenden Beiträge für 
Kindererziehungszeiten werden in zwölf gleichen 
Monatsraten gezahlt. Abweichend von Satz 1 kann im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Fi-
nanzen die Zahlung vorgezogen werden, soweit dies 
zur Stabilisierung der Finanzlage der allgemeinen 
Rentenversicherung erforderlich ist.  

(4) Die Liquiditätshilfen an den Gesundheitsfonds 
nach § 271 Absatz 3 des Fünften Buches Sozial-
gesetzbuch sind auf 4 000 000 000 Euro begrenzt. Der 
Ermächtigungsrahmen darf wiederholt in Anspruch 
genommen werden. Die Zahlung von Leistungen des 
Bundes nach § 221 Absatz 1 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch kann im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium der Finanzen vorgezogen werden, 
soweit dies zur Vermeidung von Liquiditätshilfen 
nach § 271 Absatz 3 des Fünften Buches Sozial-
gesetzbuch erforderlich ist. 
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(5) Das Bundesministerium der Finanzen wird 
ermächtigt, eine zinslose, zur Aufrechterhaltung einer 
ordnungsgemäßen Kassenwirtschaft notwendige Li-
quiditätshilfe an die Postbeamtenversorgungskasse bis 
zu einer Höhe von 250 000 000 Euro zu leisten. Das 
Darlehen ist so bald wie möglich zurückzuzahlen, 
spätestens jedoch mit dem Ende des Haushaltsjahres. 

(6) Das Bundesministerium der Finanzen wird 
ermächtigt, nach Maßgabe des Satzes 2 der Bundes-
anstalt für Landwirtschaft und Ernährung zur Erfül-
lung ihrer Aufgabe nach § 2 Absatz 1 Satz 2 Nummer 
2 des Gesetzes über die Errichtung einer Bundesanstalt 
für Landwirtschaft und Ernährung vom 2. Au-
gust 1994 (BGBl. I S. 2018, 2019), das zuletzt durch 
Artikel 364 der Verordnung vom 31. August 2015 
(BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, verzinsliche 
Liquiditätshilfen bis zu einer Höhe von insgesamt 
7 000 000 000 Euro zu leisten. Die Liquiditätshilfen 
dürfen nur in dem Umfang bereitgestellt werden, in 
dem die Bundesanstalt für Landwirtschaft und 
Ernährung Ausgaben zu leisten hat und entsprechende 
Mittel aus dem Haushalt der Europäischen Union noch 
nicht zur Verfügung gestellt sind. Die Liquiditäts-
hilfen sind so bald wie möglich zurückzuzahlen, spä-
testens jedoch mit Erhalt der Mittelzuweisungen aus 
dem Haushalt der Europäischen Union. 

§ 13 

Rückzahlung, Titelverwechslung 

(1) Die Rückzahlung zu viel erhobener Einnahmen 
kann aus dem jeweiligen Einnahmetitel geleistet wer-
den und ist dann bei dem betreffenden Einnahmetitel 
abzusetzen. 

(2) Bei einer unrichtigen Zahlung, bei Doppel-
zahlungen oder Überzahlungen darf die Rückzahlung, 
soweit § 5 gilt, stets von der Ausgabe abgesetzt wer-
den, im Übrigen nur, wenn die Bücher noch nicht ab-
geschlossen sind. Die Rückzahlung zu viel geleisteter 
Personalausgaben ist stets beim jeweiligen Ausgabe-
titel abzusetzen. 

(3) Titelverwechslungen dürfen nur berichtigt wer-
den, solange die Bücher noch nicht abgeschlossen 
sind. 

Abschnitt 3 

Bewirtschaftung der Planstellen und Stellen 

§ 14 

Verbindlichkeit des Stellenplans 

(1) Die Erläuterungen zu den Titeln 428 .1 sind 
hinsichtlich der Zahl der für die einzelnen Entgelt-
gruppen angegebenen Stellen verbindlich. Abwei-
chungen von den verbindlichen Erläuterungen be-
dürfen der Einwilligung des Bundesministeriums der 
Finanzen. Pauschale Abweichungen kann das Bundes-
ministerium der Finanzen unter der Bedingung zu-
lassen, dass dadurch die Personalausgaben der  

einbezogenen Stellen um mindestens 5 Prozent ge-
mindert werden. 

(2) Die Erläuterungen zu den Titeln, aus denen 
Verwaltungskosten erstattet oder Zuwendungen im 
Sinne des § 23 der Bundeshaushaltsordnung zur 
institutionellen Förderung geleistet werden, sind 
hinsichtlich der Zahl der für die einzelnen Ent-
geltgruppen angegebenen Stellen verbindlich. Dies 
gilt nicht für Stellen, die für Projektaufgaben aus-
gebracht sind. Die Wertigkeit außertariflicher Stellen 
ist durch Angabe der entsprechenden Besoldungs-
gruppen zu kennzeichnen. Abweichungen von den 
verbindlichen Erläuterungen bedürfen der Einwilli-
gung des Bundesministeriums der Finanzen. Für die 
Fälle unvorhergesehener und tarifrechtlich unabweis-
barer Höhergruppierungsansprüche kann das Bundes-
ministerium der Finanzen seine Befugnisse auf die 
obersten Bundesbehörden übertragen. 

§ 15 

Ausbringung von Planstellen und Stellen 

(1) Das Bundesministerium der Finanzen wird 
ermächtigt, mit Einwilligung des Haushaltsaus-
schusses des Deutschen Bundestages Planstellen für 
Beamtinnen und Beamte und Stellen für Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Planstellen 
oberhalb der Besoldungsgruppe B 3 für Soldatinnen 
und Soldaten zusätzlich auszubringen, wenn hierfür 
ein unabweisbarer, auf andere Weise nicht zu be-
friedigender Bedarf besteht. Die neu ausgebrachten 
Planstellen und Stellen sind in finanziell gleich-
wertigem Umfang durch den Wegfall anderer Plan-
stellen und Stellen einzusparen. Die für den Einzelplan 
zuständige Stelle gibt dem Bundesrechnungshof Gele-
genheit zur Stellungnahme. 

(2) Das Bundesministerium der Finanzen wird 
ermächtigt, Planstellen und Stellen auszubringen, um 
Bedienstete folgender Einrichtungen zu übernehmen: 

1. von bundesunmittelbaren juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts, 

2. von Unternehmen im Sinne von § 65 der Bundes-
haushaltsordnung, 

3. von Sondervermögen des Bundes oder 

4. von Zuwendungsempfängern, die durch den Bund 
institutionell gefördert werden. 

Die Ausbringung dieser Planstellen und Stellen setzt 
voraus, dass für diese Bediensteten keine Planstellen 
und Stellen im Bundeshaushalt ausgebracht sind, ein 
Personalüberhang bei den genannten Einrichtungen 
besteht, ein unabweisbarer, auf andere Weise nicht zu 
befriedigender Bedarf besteht, die Finanzierung der 
neu ausgebrachten Planstellen und Stellen auf Dauer 
sichergestellt ist und die Übernahme der Bediensteten 
zu einer Entlastung des Bundeshaushalts an anderer 
Stelle führt. 
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§ 16 

Ausbringung von Planstellen  
und Stellen für Überhangpersonal 

(1) Das Bundesministerium der Finanzen wird er-
mächtigt, bei nachgewiesenem Bedarf Planstellen und 
Stellen auszubringen, wenn feststeht, dass sie mit 
Überhangpersonal von Bundesbehörden besetzt wer-
den; mit der Versetzung des Überhangpersonals fallen 
die frei werdenden Planstellen und Stellen weg. 

(2) Die im Bundeshaushalt ausgebrachten Haus-
haltsvermerke, wonach Planstellen und Stellen nur mit 
Überhangpersonal besetzt werden dürfen, entfallen 
nach der Versetzung des Überhangpersonals. 

(3) Zur Deckung eines nachgewiesenen Mehr-
bedarfs bei Personalausgaben für die nach Absatz 1 
ausgebrachten Planstellen und Stellen dürfen 
Haushaltsmittel von den abgebenden Bundesbehörden 
umgesetzt werden. 

§ 17 

Ausbringung von  
Ersatzplanstellen und Ersatzstellen 

(1) Soweit ein unabweisbarer Bedarf besteht, einen 
Dienstposten wiederzubesetzen, gilt eine Planstelle für 
die Beamtin oder den Beamten, die oder der als 
Ersatzkraft die Funktion wahrnehmen soll, als ausge-
bracht, wenn die bisherige Inhaberin oder der bis-
herige Inhaber des Dienstpostens 

1. nach § 14 des Deutschen Richtergesetzes in einem 
Land als Richterin oder Richter kraft Auftrags 
verwendet werden soll oder 

2. mindestens sechs Monate im Rahmen der internati-
onalen Zusammenarbeit ohne Wegfall der Dienst-
bezüge verwendet oder auf eine entsprechende 
Verwendung vorbereitet werden soll. 

Die Planstelle ist bis zur Rückkehr der bisherigen 
Inhaberin oder des bisherigen Inhabers des Dienst-
postens befristet und hat die Wertigkeit der Besol-
dungsgruppe der Beamtin oder des Beamten, die oder 
der als Ersatzkraft die Funktion wahrnehmen soll; die 
Wertigkeit der Planstelle der bisherigen Inhaberin 
oder des bisherigen Inhabers des Dienstpostens wird 
nicht überschritten. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Richterinnen und 
Richter, Soldatinnen und Soldaten sowie für Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer. 

§ 18 

Ausbringung von Leerstellen 

(1) Eine Leerstelle der entsprechenden Besoldungs-
gruppe gilt von Beginn der Beurlaubung oder Verwen-
dung an als ausgebracht für planmäßige Beamtinnen 
und Beamte, 

1. die nach § 92 Absatz 1, § 95 Absatz 1, § 90 Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 2 des Bundesbeamtenge-
setzes oder nach § 7 des Dienstrechtlichen Begleit-
gesetzes vom 30. Juli 1996 (BGBl. I S. 1183), das 
zuletzt durch Artikel 15 Absatz 1 des Gesetzes 
vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160) geändert 
worden ist, ohne Dienstbezüge mindestens für 
sechs Monate beurlaubt werden, 

2. die nach § 6 der Mutterschutz- und Elternzeitver-
ordnung vom 12. Februar 2009 (BGBl. I S. 320), 
die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
15. Februar 2021 (BGBl. I S. 239) geändert 
worden ist, mindestens sechs Monate ohne Unter-
brechung Elternzeit in Anspruch nehmen, 

3. die im unmittelbaren Anschluss an eine Elternzeit 
nach Nummer 2 zum Zwecke der Fortsetzung der 
Kinderbetreuung ohne Dienstbezüge beurlaubt 
werden, 

4. die nach § 24 des Gesetzes über den Auswärtigen 
Dienst vom 30. August 1990 (BGBl. I S. 1842), 
das zuletzt durch Artikel 175 der Verordnung vom 
19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden 
ist, unter Wegfall der Besoldung für die Dauer der 
Tätigkeit der Ehepartnerin oder des Ehepartners an 
einer Auslandsvertretung beurlaubt werden, 

5. die im dienstlichen Interesse des Bundes unter 
Wegfall der Dienstbezüge mindestens sechs 
Monate für eine der folgenden Verwendungen 
beurlaubt werden: 

 a) bei einer Fraktion oder Gruppe des Deutschen 
Bundestages oder eines Landtages, 

 b) bei einer juristischen Person des öffentlichen 
Rechts, 

 c) bei einer öffentlichen zwischenstaatlichen 
oder überstaatlichen Einrichtung, 

 d) im Rahmen der entwicklungspolitischen Zu-
sammenarbeit oder bei einer Tätigkeit im Rah-
men der Hilfe beim Aufbau des Rechtssystems 
der Staaten Mittel- und Osteuropas oder der 
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten oder bei 
einer Auslandshandelskammer, 

 e) bei einem zu mindestens 50 Prozent aus Zu-
wendungen des Bundes institutionell geför-
derten Zuwendungsempfänger oder bei einer 
vergleichbaren Mitgliedseinrichtung der Wis-
senschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm 
Leibniz e. V. 

oder 

6. die beim Bundeskanzleramt, beim Bundes-
präsidialamt, beim Bundesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit oder 
beim Unabhängigen Kontrollrat verwendet 
werden. 
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(2) Kehren mehrere Beamtinnen und Beamte gleich-
zeitig in den Bundesdienst zurück, kann das Bundes-
ministerium der Finanzen Sonderregelungen zur 
Nachbesetzung treffen. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für 
Richterinnen und Richter, Soldatinnen und Soldaten 
sowie für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

(4) Werden planmäßige Bundesrichterinnen oder 
Bundesrichter an einem obersten Gerichtshof des 
Bundes zu Richterinnen oder Richtern des Bundes-
verfassungsgerichts gewählt, kann die zuständige 
oberste Bundesbehörde für diese Richterinnen oder 
Richter eine Leerstelle der bisherigen Besoldungs-
gruppe ausbringen. Werden planmäßige Richterinnen 
oder Richter am Bundesgerichtshof oder am Bundes-
verwaltungsgericht zu Mitgliedern des gerichts-
ähnlichen Kontrollorgans des Unabhängigen Kontroll-
rates nach dem BND-Gesetz gewählt, kann die 
zuständige oberste Bundesbehörde für diese eine 
Leerstelle der bisherigen Besoldungsgruppe aus-
bringen. 

(5) Das Bundesministerium der Finanzen wird 
ermächtigt, Leerstellen, die nach Absatz 1 Nummer 1 
bis 5 als ausgebracht gelten oder die für die in 
Absatz 1 Nummer 1 bis 5 genannten Tatbestände 
ausgebracht sind, anzupassen, wenn eine Beförderung 
erfolgen soll. Das Bundesministerium der Finanzen 
wird ermächtigt, die Befugnis nach Satz 1 auf die 
obersten Bundesbehörden zu übertragen. Leerstellen, 
die nach Absatz 1 Nummer 6 als ausgebracht gelten 
oder die für die in Absatz 1 Nummer 6 genannten 
Tatbestände ausgebracht sind, gelten als angepasst, 
wenn die oder der Bedienstete auf einer Planstelle oder 
Stelle des Bundeskanzleramtes oder des Bundes-
präsidialamtes befördert oder höhergruppiert worden 
ist. 

§ 19 

Umwandlung von Planstellen und Stellen 

Die obersten Bundesbehörden werden ermächtigt, 
Planstellen in gleichwertige Stellen und Stellen in 
gleichwertige Planstellen umzuwandeln, soweit dafür 
ein unabweisbarer Bedarf besteht. 

§ 20 

Sonderregelungen 

(1) Das Bundesministerium der Finanzen wird 
ermächtigt zuzulassen, dass von einem kw-Vermerk 
mit Datumsangabe abgewichen wird, wenn die 
Planstelle oder Stelle weiter benötigt wird, weil sie 
nicht rechtzeitig frei wird. In diesem Fall fällt die 
nächste freiwerdende Planstelle oder Stelle der 
betreffenden Besoldungs- oder Entgeltgruppe weg.  

(2) Die obersten Bundesbehörden werden ermäch-
tigt, Planstellen und Stellen, die einen kw-Vermerk 
tragen, nach ihrem Freiwerden mit schwerbehinderten 
Menschen wiederzubesetzen, wenn es sich um eine  

Neueinstellung oder eine beamtenrechtliche Anstel-
lung handelt und eine nach den §§ 154 bis 159 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch berechnete Be-
schäftigungsquote schwerbehinderter Menschen von 
6 Prozent bei den Planstellen und Stellen des Ein-
zelplans nicht erreicht ist. Mit Ausscheiden des 
schwerbehinderten Menschen aus der Planstelle oder 
Stelle fällt diese weg. Sie bleibt ausnahmsweise 
erhalten, wenn die Beschäftigungsquote nach Satz 1 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht erreicht ist und die 
Planstelle oder Stelle wieder mit einem schwerbe-
hinderten Menschen besetzt wird. Die Sätze 1 bis 3 
gelten nicht, wenn die Planstelle oder Stelle den 
Vermerk "kw mit Wegfall der Aufgabe" trägt, sowie 
für Ersatzplanstellen und Ersatzstellen, die nach § 17 
oder auf Grund der entsprechenden Regelungen 
früherer Haushaltsgesetze ausgebracht wurden oder 
als ausgebracht gelten. 

(3) Behörden, für die Planstellen und Stellen im 
Haushaltsplan beschlossen werden, dürfen Arbeitsver-
träge, die nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz 
vom 21. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1966), das zu-
letzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 22. Novem-
ber 2019 (BGBl. I S. 1746) geändert worden ist, ohne 
Vorliegen eines sachlichen Grundes kalendermäßig 
befristet sind, nicht abschließen, wenn die Anzahl der 
nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz sachgrund-
los befristeten Arbeitsverträge damit 2,5 Prozent ihres 
Stellensolls im jeweiligen Kapitel übersteigen würde.  

Das Bundesministerium der Finanzen wird ermäch-
tigt, bei Vorliegen zwingender Gründe Ausnahmen 
zuzulassen. Ein zwingender Grund liegt insbesondere 
vor, wenn der Stellenaufbau zur Beendigung sach-
grundlos befristeter Beschäftigungsverhältnisse noch 
nicht abgeschlossen ist. 

§ 21 

Überhangpersonal 

Freie Planstellen und Stellen sind vorrangig mit 
Bediensteten zu besetzen, die bei anderen Behörden 
der Bundesverwaltung wegen Aufgabenrückgangs 
oder wegen Auflösung der Behörde nicht mehr be-
nötigt werden. 

Abschnitt 4 

Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 22 

Fortgeltung 

§ 2 Absatz 2 Satz 3 und 4, Absatz 4 und 5 sowie die 
§§ 3 bis 21 gelten bis zum Tag der Verkündung des 
Haushaltsgesetzes des folgenden Haushaltsjahres wei-
ter. 

§ 23 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.  
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Begründung 
 
A. Allgemeiner Teil  
 
I. Ausgangslage und Notwendigkeit der Rege-
lungen 

Gemäß § 11 Absatz 1 der Bundeshaushaltsordnung ist 
für das Haushaltsjahr 2022 ein Haushaltsplan aufzu-
stellen. Der Entwurf des Haushaltsgesetzes und des 
Haushaltsplans werden gemäß § 29 Absatz 1 der 
Bundeshaushaltsordnung von der Bundesregierung 
beschlossen. 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Der vom Bundesministerium der Finanzen aufgestellte 
Entwurf des Haushaltsplans beruht auf den dem 
Bundesministerium der Finanzen von den jeweils 
zuständigen obersten Bundesbehörden übersandten 
Voranschlägen der Einzelpläne und den Ergebnissen 
der anschließenden bilateralen Ressortverhandlungen.  

Er berücksichtigt insbesondere weiterhin erforderliche 
Maßnahmen zur Bekämpfung der gesellschaftlichen, 
sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Corona-Krise, als auch Maßnahmen zur Flankierung 
der wirtschaftlichen Stabilisierung und Erholung in 
Deutschland.  

Der Inhalt des Haushaltsgesetzes als Jahresgesetz 
orientiert sich grundsätzlich an den Regelungen aus 
den vorhergehenden Jahren und berücksichtigt da-
neben aktuelle Entwicklungen und Erfordernisse. Im 
Vergleich zum Haushaltsgesetz 2021 in der mit dem 
Nachtrag geänderten Fassung ist insbesondere auf 
folgende Änderungen bzw. Aspekte hinzuweisen: 

- In § 3 Absatz 1 Nr. 5 wird der im Zusammenhang 
mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie im Jahr 
2020 deutlich angehobene Ermächtigungsrahmen 
für Binnengewährleistungen zwar von 
430 Milliarden Euro im Jahr 2021 auf 
360 Milliarden Euro angepasst, insgesamt jedoch 
auf hohem Niveau fortgeschrieben. 

- Die bisher in § 12 enthaltenen Ermächtigungen zur 
Leistung von ergänzenden Zuschüssen an den 
Gesundheitsfonds und an die Künstlersozialkasse 
sollen künftig fachgesetzlich im SGB V bzw. im 
Künstlersozialversicherungsgesetz geregelt wer-
den und sind daher nicht mehr im Haushaltsgesetz 
enthalten. Gleiches gilt für die bisher in § 12 a 
enthaltenen Klarstellungen zu Erstattungen an den 
Gesundheitsfonds im Zusammenhang mit der 
Corona-Testverordnung und der Corona-Impfver-
ordnung. Weiterhin enthalten sind der erhöhte 
Rahmen für Liquiditätshilfen an den Gesundheits-
fonds und die Ermächtigungen für Erstattungen an 
die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds nach 
der Coronavirus-Impfverordnung und Corona-
virus-Testverordnung. 

- In § 12 Abs. 1 wird der Rahmen der Li-
quiditätshilfen an die Bundesagentur auf redu-
ziertem aber weiterhin erhöhtem Niveau von 
15 Milliarden Euro fortgeführt. Erneut geregelt ist, 
dass am Ende des Jahres 2022 nicht zurück-
gezahlte Liquiditätsdarlehen abweichend von 
§ 365 SGB III in einen Zuschuss umgewandelt 
werden. 

- In § 18 Abs. 1 wird die bisher als Haushalts-
vermerk geregelte Ausbringung von Leerstellen 
für planmäßige Beamtinnen und Beamte, die beim 
Bundesbeauftragten für Datenschutz und die 
Informationsfreiheit oder beim Unabhängigen 
Kontrollrat nach dem BND-Gesetz verwendet 
werden, nunmehr haushaltsgesetzlich geregelt. 

- In den Übergangs- und Schlussvorschriften ist die 
Sonderregelung zu § 59 Bundeshaushaltsordnung 
entfallen.  

III. Artikel 115 des Grundgesetzes 

Nach Artikel 115 des Grundgesetzes sind Einnahmen 
und Ausgaben grundsätzlich ohne Einnahmen aus 
Krediten auszugleichen. Diesem Grundsatz wird 
entsprochen, wenn die um konjunkturelle Effekte und 
um finanzielle Transaktionen bereinigte strukturelle 
Neuverschuldung 0,35 Prozent des Bruttoinlandspro-
duktes (BIP) nicht überschreitet.  

Näheres legt das Artikel 115-Gesetz vom 10. Au-
gust 2009 (BGBl. I S. 2702, 2704), das zuletzt durch 
Artikel 245 der Verordnung vom 31. August 2015 
(BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, fest. Es regelt 
das Verfahren zur Berechnung der Obergrenze der 
jährlichen Nettokreditaufnahme. Hierzu gehören ins-
besondere die Bestimmung der Konjunkturkompone-
nte und Einzelheiten zur Bereinigung der Einnahmen 
und Ausgaben um finanzielle Transaktionen. Danach 
ergibt sich folgende zulässige Nettokreditaufnahme: 

Berechnung der zulässigen Nettokreditaufnahme des 
Jahres 2022 
Maximal zulässige strukturelle 
Nettokreditaufnahme in Prozent 
des BIP 

0,35  

Nominales BIP des der 
Haushaltsaufstellung vorange-
gangenen Jahres 

3 336 180 
Millionen Euro 

Nach der Schuldenregel maximal 
zulässige strukturelle Netto-
kreditaufnahme 

11 677 
Millionen Euro 

abzüglich Konjunkturkom-
ponente (derzeit negativ) 

-1 680 
Millionen Euro 

abzüglich Saldo der finanziellen 
Transaktionen (derzeit negativ) 

-1 786 
Millionen Euro 

Nach der Schuldenregel zulässige 
Nettokreditaufnahme 

15 142 
Millionen Euro 

Rundungsdifferenzen möglich  
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Der Entwurf des Bundeshaushalts 2022 sieht  
eine Nettokreditaufnahme in Höhe von 
99 730 Millionen Euro vor. In die Berechnung der für 
die Schuldenregel relevanten Nettokreditaufnahme 
einzubeziehen sind neben der Nettokreditaufnahme 
des Bundeshaushalts auch die Finanzierungssalden der 
Sondervermögen „Energie- und Klimafonds“, „Auf-
bauhilfe“, „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“, 
„Digitale Infrastruktur“ und „Ausbau ganztägiger 
Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im 
Grundschulalter“.  

Diese Sondervermögen haben einen negativen Finan-
zierungssaldo in Höhe von 13 785 Millionen Euro.  

Insgesamt kommt es unter Berücksichtigung dieses 
negativen Finanzierungssaldos zu einer Überschrei-
tung der zulässigen Kreditobergrenze in Höhe von 
98 373 Millionen Euro. 

Die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen 
stellen auch im Jahr 2022 eine außergewöhnliche 
Notsituation dar, die sich der Kontrolle des Staates 
entzieht und die staatliche Finanzlage erheblich 
beeinträchtigt. Die Vorgaben des Artikel 115 des 
Grundgesetzes und des Artikel 115-Gesetzes sind bei 
entsprechendem Beschluss der Mehrheit der Mit-
glieder des Deutschen Bundestages zur Überschrei-
tung der Kreditobergrenze gemäß Artikel 115 Ab-
satz 2 Satz 6 des Grundgesetzes eingehalten. Der Be-
schluss ist gemäß Artikel 115 Absatz 2 Satz 7 mit 
einem Tilgungsplan zu verbinden. 

IV. Gesetzesfolgen 

1. Gleichstellung von Frauen und Männern 

Unter dem Gesichtspunkt der Gleichstellung wurden 
die Regelungen des Haushaltsgesetzes 2022 daraufhin 
untersucht, ob sie den unterschiedlichen Lebenssitua-
tionen und Interessen von Frauen und Männern 
gerecht werden. Dabei wurde festgestellt, dass mit 
dem Haushaltsgesetz 2022 im engeren Sinne, dem 
Gesamtplan und den Übersichten zum Bundeshaus-
haltsplan 2022 sowie den Einzelplänen lediglich der 
finanzielle Rahmen der Fachpolitiken beschrieben 
wird. Mit dem Haushalt werden daher geschlechtsspe-
zifische Rollen- und Aufgabenverteilungen nicht fest-
geschrieben oder verändert. Es bleibt Aufgabe der 
jeweiligen Fachpolitik, bei Inanspruchnahme des 
finanziellen Ermächtigungsrahmens mögliche Wir-
kungen zu berücksichtigen. 

2. Vereinbarkeit mit der nationalen Nachhaltigkeits-
strategie 

Der Entwurf des Bundeshaushalts 2022 steht im Ein-
klang mit der Nachhaltigkeitsstrategie der Bun-
desregierung. Die Bundesregierung misst den Erfolg 
ihrer Bemühungen um eine nachhaltige Entwicklung 
anhand von bestimmten Indikatoren und darauf bezo- 

genen Zielen, die sich in ihrer Systematik an den glo-
balen Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable 
Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen 
orientieren. 

Der Bundeshaushalt schafft den finanziellen Ermäch-
tigungsrahmen, um die jeweilige Fachpolitik im Ein-
klang mit der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie 
auszugestalten. Damit leistet der Bundeshaushalt 2022 
einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der SDGs. 
Dies gilt insbesondere auch für Maßnahmen zum 
Schutz der Gesundheit (SDG 3), zum Zugang zu nach-
haltiger und sauberer Energie (SDG 7) und der Be-
kämpfung des Klimawandels (SDG 13). Die konkrete 
Ausgestaltung entsprechender Maßnahmen bleibt 
dabei Aufgabe der jeweiligen Fachpolitik. 

Mit der Ermächtigung zur Nettokreditaufnahme hat 
das Haushaltsgesetz 2022 unmittelbar Auswirkungen 
auf den Indikator Staatsverschuldung des im Rahmen 
der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie unterstützten 
globalen Nachhaltigkeitsziels „Menschenwürdige Ar-
beit und Wirtschaftswachstum“ (SDG 8). Damit wird 
aber gleichzeitig der finanzielle Ermächtigungsrah-
men geschaffen, um die Wirtschaft insbesondere nach 
den krisenbedingten Einschränkungen nachhaltig zu 
stärken, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu stei-
gern, nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung zu 
fördern und so auch solide Finanzpolitik in Zukunft zu 
sichern. 

3. Erfüllungsaufwand 

a) Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 
sowie für die Wirtschaft 

Der Bundeshaushalt ermächtigt die Bundesregierung, 
Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen einzugehen. 
Es bleibt Aufgabe der jeweiligen Fachpolitik, etwai-
gen Erfüllungsaufwand bei Inanspruchnahme des 
finanziellen Ermächtigungsrahmens zu prüfen und an-
gemessen zu gestalten. Daher entsteht durch das 
Haushaltsgesetz 2022 kein Erfüllungsaufwand für 
Bürgerinnen und Bürger sowie für die Wirtschaft. 

Das Regelungsvorhaben unterliegt nicht der „One in, 
one out“-Regel der Bundesregierung. 

Mit dem Haushaltsgesetz 2022 werden keine Informa-
tionspflichten für Bürgerinnen und Bürger sowie für 
die Wirtschaft eingeführt, vereinfacht oder abge-
schafft. 

b) Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Durch das Haushaltsgesetz 2022 entsteht für die Ver-
waltung kein neuer Erfüllungsaufwand. 

4. Weitere Kosten 

a) Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preis-
niveau  
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Durch die Regelungen des Haushaltsgesetzes 2022 
sind keine Auswirkungen auf die Einzelpreise und das 
Preisniveau zu erwarten. Ob und inwieweit sich durch 
die jeweiligen Maßnahmen, für die durch das Haus-
haltsgesetz 2022 Mittel bereitgestellt werden, das 
Preisniveau und die Einzelpreise ändern, hängt von 
den binnen- und außenwirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen und vom Verhalten der am Wirtschafts-
prozess Beteiligten ab. 

b) Sonstige Kosten für die Wirtschaft 

Der Bundeshaushalt ermächtigt die Bundesregierung, 
Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen einzugehen, 
von denen viele den Wirtschaftsunternehmen zugute-
kommen. Ansprüche oder Verbindlichkeiten werden 
durch den Bundeshaushaltsplan weder begründet noch 
aufgehoben. Kosten für die Wirtschaft entstehen daher 
nicht. 

V. Befristung und Evaluation 

Das Haushaltsgesetz 2022 gilt nur für das Haushalts-
jahr 2022 und ist daher befristet.  

Eine Evaluation entsprechend der Konzeption zur 
Evaluierung neuer Regelungsvorhaben gemäß den 
Beschlüssen der Staatssekretäre Bessere Rechtsetzung 
und Bürokratieabbau braucht nicht zu erfolgen, da eine 
solche der Haushalts- und Wirtschaftsführung des 
Bundes immanent ist.  

B. Besonderer Teil 

Zu Abschnitt 1 (Allgemeine Ermächtigungen) 

Zu § 1 

Die Vorschrift enthält die Zahlen des Gesamtab-
schlusses. 

Zu § 2 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben 
Kredite aufzunehmen (Nettokreditaufnahme). 

Zu Absatz 2 

Die Regelung in Satz 1 ermächtigt zur Kredit-
aufnahme zur Tilgung von im Haushaltsjahr fällig 
werdenden Krediten und verweist auf den Saldo der 
im Kreditfinanzierungsplan (Teil IV des Gesamtplans) 
ausgewiesenen Ausgaben zur Tilgung von Krediten 
(Nummer 2) und den sonstigen Einnahmen zur Schul-
dentilgung (Nummer 1.2). Darüber hinaus ermöglicht 
Satz 2 die Anschlussfinanzierung bestimmter Kredite 
des Bundes, die im laufenden Haushaltsjahr getilgt 
werden müssen, ohne dass dies bei Verabschiedung 
des Bundeshaushalts vorhergesehen wurde. Dieser 
Fall kann vor allem eintreten, wenn in einem Haus-
haltsjahr mehr unverzinsliche Schatzanweisungen des 
Bundes als ursprünglich geplant oder mehr Schuld-
scheindarlehen als erwartet fällig werden. Mehrein-
nahmen bei Kapitel 6002 Titel 133 01 können gemäß  

Satz 3 zur Tilgung von Schulden des Bundes ver-
wendet werden. In diesem Fall vermindert sich die 
Ermächtigung nach Satz 1 zur Anschlussfinanzierung 
entsprechend. 

Zu Absatz 3 

Insbesondere aus kreditpolitischen Erwägungen und 
aus Gründen der Wirtschaftlichkeit eröffnet die Er-
mächtigung die Möglichkeit, ab Oktober des Haus-
haltsjahres den Kreditmarkt flexibel zu nutzen. 

Zu Absatz 4 

Die Vorschrift in Satz 2 stellt sicher, dass durch den 
Einsatz von Fremdwährungsanleihen bei der Umrech-
nung in Euro die in den Absätzen 1 und 2 festgelegten 
Obergrenzen nicht überschritten werden. 

Zu Absatz 5 

Die Vorschrift ermächtigt zum Aufbau von Eigen-
beständen über Aufstockungen, um für unvorherge-
sehene Finanzierungsbedarfe ausreichend Bundes-
wertpapiere vorzuhalten. Satz 2 stellt klar, dass der 
Eigenbestand an Bundeswertpapieren nicht über 
20 Prozent der umlaufenden Wertpapiere steigen darf.  

Satz 3 stellt klar, dass der Bund Eigenbestände gemäß 
§ 63 Absatz 4 der Bundeshaushaltsordnung gegen 
Entgelt verleihen kann (hier erfolgt keine Anrechnung 
auf Kreditermächtigungen) oder verkaufen kann (hier 
findet eine Anrechnung auf die Kreditermächtigungen 
nach Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 oder nach Absatz 5 
Satz 1 statt). Die Wertpapierleihe dient insbesondere 
dazu, Knappheitssituationen an den Kapitalmärkten zu 
vermeiden. Die Ermächtigung umfasst auch die Ver-
wendung von Eigenbeständen zur Besicherung von 
Zinsswapgeschäften des Bundes. Die im Rahmen der 
neuen EU-rechtlichen Anforderungen an den außer-
börslichen Handel mit Finanzderivaten („European 
Market Infrastructure Regulation“) notwendige ver-
stärkte Besicherung von Derivate-Geschäften erfor-
dert eine entsprechende Regelung. 

Zu Absatz 6 

Die Ermächtigung schafft die Grundlage für den 
Abschluss von Zinsswapgeschäften und sonstigen 
Geschäften, die ergänzend zu bestehenden Kreditver-
trägen abgeschlossen werden sollen. Die wirtschaft-
liche Wirkung dieser Geschäfte besteht in der Be-
grenzung von Zinsrisiken, der Optimierung von Zins-
zahlungsströmen und der Senkung von Zinsausgaben. 
Die Gesamtstrategie zur Steuerung des Schulden-
portfolios ist auf eine langfristige Verbesserung der 
Risikostruktur des gesamten Schuldenportfolios und 
auf ein mittelfristig angelegtes aktives Kosten-/Risiko-
management ausgerichtet. Im Rahmen dieser Gesamt-
strategie liegt die Obergrenze für Zinsswapgeschäfte 
wie im Vorjahr unverändert bei 80 Milliarden Euro. 
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Mit der Begebung von Fremdwährungsanleihen wer-
den das Instrumentarium des Bundes als Emittent 
erweitert, eine Entlastung der Kreditaufnahme mit 
traditionellen Finanzinstrumenten erreicht und zur 
Stärkung der Investorenbasis beigetragen. Fremdwäh-
rungsanleihen werden nur begeben, wenn sich für den 
Bund aufgrund von Zinsdifferenzen an den Kapital-
märkten ein Vorteil ergibt. Mit der Ermächtigung nach 
Nummer 2 können Fremdwährungsanleihen gegen die 
Risiken von Währungsschwankungen abgesichert 
werden (Kombination von Zins- und Währungs-
swaps), so dass für den Bund sichere Zinsvorteile er-
zielt werden können. 

Die Ermächtigung zu Satz 2 ermöglicht dem Bund die 
Übernahme von Zinsswapgeschäften der FMS Wert-
management in Höhe von bis zu 42 Milliarden Euro 
und der Bundesanstalt für Post und Telekommu-
nikation in Höhe von bis zu 3 Milliarden Euro und 
damit die kosten- und risikoreduzierte Abwicklung der 
Zahlungen im zentralen Clearing des Bundes. 

Als zusätzliche Verträge, die Zinsrisiken aus bereits 
bestehenden Verträgen verringern oder ausschließen, 
gelten alle gegenläufigen Zinsswapverträge, deren 
Endfälligkeit von dem zugrundeliegenden Geschäft 
nicht mehr als sechs Monate entfernt liegt oder die 
durch Novation im zentralen Clearing zeitgleich 
entstehen. Diese Verträge werden auf die in Absatz 6 
genannten Höchstgrenzen nicht angerechnet. 

Zu Absatz 7 

Im Falle der verspäteten Verkündung des Haushalts-
gesetzes für das folgende Haushaltsjahr wird der Bund 
ermächtigt, Verträge gemäß Absatz 2 Satz 1 sowie 
Absatz 6 und im dort jeweils bestimmten Umfang 
abzuschließen. Die in Anspruch genommenen Er-
mächtigungen werden auf diejenigen des folgenden 
Haushaltsjahres angerechnet. 

Zu Absatz 8 

Gemäß § 18 Absatz 3 Satz 1 der Bundeshaushalts-
ordnung gelten nicht in Anspruch genommene Kredit-
ermächtigungen zur Deckung von Ausgaben (soge-
nannte Restkreditermächtigungen) bis zum Ende des 
nächsten Haushaltsjahres und, wenn das Haushalts-
gesetz für das zweitnächste Haushaltsjahr nicht recht-
zeitig verkündet wird, bis zur Verkündung dieses 
Haushaltsgesetzes. In der aktuellen Haushaltspraxis 
werden daher zuerst die Kreditermächtigungen des 
laufenden Jahres verbraucht, bevor gegebenenfalls auf 
die Restermächtigung des Vorjahres zurückgegriffen 
wird. 

Nach Absatz 8 ist im Regelfall vor Inanspruchnahme 
eines Betrages der Restkreditermächtigung, der ober-
halb von 1 Prozent des in § 1 Absatz 1 festgelegten 
Gesamtvolumens des Bundeshaushalts liegt, der 
Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages zu 
unterrichten. Die vorherige Unterrichtung kann für 
den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages  

Anlass sein, sich mit der Frage zu befassen, ob ein 
Nachtragshaushaltsverfahren einzuleiten ist. 

Zu Absatz 9 

Kassenverstärkungskredite dienen der Aufrechterhal-
tung einer ordnungsmäßigen Kassenwirtschaft, stellen 
die Liquidität des Bundes sicher und sind integraler 
Bestandteil des Schuldenwesens des Bundes. Der für 
besicherte Kassenverstärkungskredite erweiterte Er-
mächtigungsrahmen nach Satz 2 dient auch der 
Sicherung der Benchmarkposition und der günstigen 
Finanzierungskonditionen des Bundes auf dem Kapi-
talmarkt. Zur umfassenden Sicherstellung eines Ein-
satzes von Zins- und Zinswährungsswapgeschäften 
zur Finanzierung der Bundesschulden, der auch die in 
Absatz 5 Satz 3 genannte Möglichkeit des Einsatzes 
von Eigenbeständen dient, sieht die Regelung vor, 
dass zusätzlich zu den nach Absatz 9 Satz 1 und 2 
aufgenommenen Kassenverstärkungskrediten bis zu 
einer Höhe von 10 Prozent der in Absatz 6 Satz 1 
Nummer 1 und 2 genannten Beträge Kassenverstär-
kungskredite zur Besicherung der jeweiligen Ge-
schäfte aufgenommen werden können. 

Das Bundesministerium der Finanzen wird darüber hi-
naus ermächtigt, die Besicherung der gemäß Absatz 6 
Satz 2 übernommenen Zinsswapgeschäfte abzu-
wickeln und hierfür Kassenverstärkungskredite aufzu-
nehmen. Die über den Bund zwischen den betroffenen 
Anstalten und der zentralen Clearingstelle ausge-
tauschten Besicherungsbeträge werden nicht auf die 
Ermächtigungen zur Aufnahme von Kassenverstär-
kungskrediten nach § 2 Absatz 9 Satz 1 bis 4 ange-
rechnet. Sie sind für den Bund liquiditäts- und 
risikoneutral. 

Sofern dem Bund von der betroffenen Anstalt keine 
Sicherheiten zur Verfügung gestellt werden, wie 
beispielweise im Falle der Bundesanstalt für Post und 
Telekommunikation, werden diese Beträge auf die 
Ermächtigung des Bundes zur Aufnahme von Kassen-
verstärkungskrediten angerechnet. 

Zu Absatz 10 

Die Vorschrift ermächtigt den Bund, zur Vorfinan-
zierung der Durchführung von Maßnahmen nach Ar-
tikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. Dezember 2013 über die Finanzierung, die Ver-
waltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen 
Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnungen 
(EWG) Nr. 352m (EG) Nr. 165/94, (EG) Nr. 2799/98, 
(EG) Nr. 814/2000, (EG) Nr. 1290/2005 und (EG) 
Nr. 485/2008 des Rates (ABl. L 347 vom 20.12.2013, 
S. 549), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 
2020/2220 (ABl. L 437 vom 28.12.2020, S. 1) ge-
ändert worden ist, Kassenverstärkungskredite in be-
stimmter Höhe aufzunehmen. Damit wird eine wirt-
schaftliche Liquiditätsversorgung der Bundesanstalt 
für Landwirtschaft und Ernährung, der die Vorfinan-
zierung obliegt, sichergestellt. 
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Die in Satz 2 enthaltene Anrechnungsregelung soll 
eine Kumulation von Kreditermächtigungen aus ver-
schiedenen Haushaltsgesetzen verhindern und ent-
spricht der bei Kassenverstärkungskrediten üblichen 
Regelung (vergleiche § 2 Absatz 9). 

Zu § 3 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift enthält in Satz 1 die Gesamtsumme des 
Ermächtigungsrahmens und deren Aufteilung auf 
einzelne Gewährleistungstatbestände. Ergänzende 
Vorschriften sind in den verbindlichen Erläuterungen 
zu Kapitel 3208 des Bundeshaushaltsplans enthalten.  

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift bestimmt, dass Gewährleistungen, die 
aufgrund von haushaltsgesetzlichen Ermächtigungen 
der Vorjahre eingegangen wurden, weiterhin auf den 
neuen Gewährleistungsrahmen anzurechnen sind, 
sofern der Bund noch in Anspruch genommen werden 
kann. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift bestimmt die Modalitäten der Anrech-
nung von in ausländischen Währungen übernomme-
nen Gewährleistungen auf den Gesamtrahmen. 

Zu Absatz 4 

Es handelt sich um eine Bewertungsvorschrift, die 
regelt, in welcher Höhe Gewährleistungen, Zinsen und 
Kosten auf den jeweiligen Gewährleistungsrahmen 
anzurechnen sind. 

Zu Absatz 5 

Die Vorschrift enthält die Voraussetzungen, unter 
denen eine vom Bund übernommene Gewährleistung 
auf den Gewährleistungsrahmen nicht mehr anzurech-
nen ist. 

Zu Absatz 6 

Die Regelung gestattet es, die Ermächtigungsrahmen 
einzelner Gewährleistungstatbestände mit Einwilli-
gung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bun-
destages auch für Zwecke anderer Gewährleistungs-
ermächtigungen zu verwenden. 

Zu Absatz 7 

Die Vorschrift soll die Möglichkeit eröffnen, in Fällen 
eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedarfs 
nach Ausschöpfung des in Absatz 1 bestimmten 
Ermächtigungsrahmens weitere Gewährleistungen bis 
zur Höhe von 30 Prozent des in Absatz 1 bestimmten 
Ermächtigungsrahmens zu übernehmen. Hierfür ist 
die Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deut-
schen Bundestages grundsätzlich erforderlich. 

Zu Absatz 8 

Die Vorschrift begründet eine Vorabunterrichtungs-
pflicht gegenüber dem Haushaltsausschuss des Deut-
schen Bundestages bei Übernahme einer Eventualver-
pflichtung von einer Milliarde Euro oder mehr. 

Zu § 4 

Zu Absatz 1 und zu Absatz 2 

In der Vorschrift werden die nach § 37 Absatz 1 Satz 4 
sowie nach § 38 Absatz 1 Satz 3 der Bundeshaushalts-
ordnung festzulegenden Beträge der Höhe nach be-
stimmt. 

Daneben werden das Verfahren der Unterrichtung des 
Parlaments über über- und außerplanmäßige Aus-
gaben im Interesse einer zeitnäheren Beteiligung des 
Parlaments und unter Berücksichtigung der Wertung 
von Artikel 115 des Grundgesetzes sowie das Konsul-
tationsverfahren bei über- und außerplanmäßigen 
Verpflichtungsermächtigungen geregelt. Die vorher-
ige Unterrichtung eröffnet dem Haushaltsausschuss 
des Deutschen Bundestages die Möglichkeit, die 
Entscheidung herbeizuführen, ob ein Nachtrags-
haushaltsverfahren einzuleiten ist. Mit der Regelung in 
Absatz 2 Satz 6 wird das bei über- und außer-
planmäßigen Ausgaben nach § 37 Absatz 4 der 
Bundeshaushaltsordnung anzuwendende Unterrich-
tungsverfahren auf über- und außerplanmäßige Ver-
pflichtungsermächtigungen übertragen. 

Zu Absatz 3 

Die Regelung ermöglicht es, kurzfristig notwendige 
Zustimmungen zu Kapitalerhöhungen bei Unter-
nehmen mit Bundesbeteiligung zu erteilen, um das 
Beteiligungsverhältnis des Bundes beibehalten zu 
können. Zahlungen erfolgen über einen Ausgabetitel. 

Zu Abschnitt 2 (Bewirtschaftung von Einnahmen, 
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen) 

Zu § 5 

Die Vorschrift enthält die grundlegenden Vorgaben 
der seit dem Bundeshaushalt 1998 für die Verwal-
tungskapitel geltenden Haushaltsflexibilisierung. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift legt den Teil des Bundeshaushalts fest, 
der in die Flexibilisierung einbezogen wird. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift regelt in Satz 1 die gegenseitige 
Deckungsfähigkeit innerhalb der jeweils in den 
Nummern 1 bis 5 aufgeführten Ausgaben. 

Neben den in Satz 1 aufgeführten Titeln sind 
zahlreiche Einzeltitel gemäß Haushaltsvermerk im  
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Haushaltsplan in die Haushaltsflexibilisierung einbe-
zogen. Satz 2 regelt klarstellend die Einbeziehung der 
Ausgaben dieser Titel in die gegenseitige Deckungs-
fähigkeit. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift sieht innerhalb der einzelnen Kapitel 
die Verstärkungsmöglichkeit der in Absatz 2 Num-
mer 1 genannten Ausgabenbereiche und die gegen-
seitige Deckungsfähigkeit zwischen den in Absatz 2 
Nummern 2 bis 5 genannten Ausgabenbereichen in 
Höhe von 20 Prozent der Summe der Sollansätze des 
jeweiligen Ausgabenbereichs vor.  

Im Interesse der notwendigen Flexibilität können die 
in den Absätzen 2 und 3 zugelassenen Deckungsfähig-
keiten gleichrangig in Anspruch genommen werden. 

Zu Absatz 4 

Die Vorschrift begründet die Übertragbarkeit aller 
flexibilisierten Ausgaben gemäß Absatz 2. Die Über-
tragbarkeit der flexibilisierten Ausgaben der Haupt-
gruppen 7 und 8 ergibt sich im Übrigen auch aus 
§ 19 Absatz 1 der Bundeshaushaltsordnung (Über-
tragbarkeit der Ausgaben für Investitionen). 

Zu Absatz 5 

Der Absatz regelt eine Deckungsmöglichkeit für die in 
den genannten Kapiteln zentral veranschlagten flexibi-
lisierten Verwaltungsausgaben. Die Regelung ermög-
licht innerhalb eines Einzelplans eine Verstärkung 
eines notleidenden Titels der genannten Kapitel zu 
Lasten eines flexibilisierten Ausgabentitels desselben 
Ausgabenbereichs nach Absatz 2 der anderen Kapitel. 
Voraussetzung hierfür ist, dass neben dem Soll auch 
über etwaig vorhandene Ausgabereste des deckungs-
berechtigten Titels vollständig für dessen Zwecke ver-
fügt wurde. Im Interesse der notwendigen Flexibilität 
können sowohl diese Deckungsfähigkeit als auch die 
kapitelinternen Deckungsfähigkeiten nach Absatz 2 
und 3 gleichrangig in Anspruch genommen werden. 

Zu § 6 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift lässt zu, dass die Einnahmen bei den 
genannten Titeln den Ausgaben zufließen; Haushalts-
vermerke bei den einzelnen Titeln sind dadurch 
entbehrlich. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift lässt für den Bereich der flexibilisierten 
Ausgaben der Hauptgruppen 4 und 5 zu, dass Ein-
nahmen den Ausgaben in den jeweiligen Kapiteln 
zufließen, soweit es sich um Erstattungen und Beiträge 
Dritter handelt. Die Vorschrift soll einen Anreiz 
schaffen, Beiträge und Erstattungen Dritter abzuver-
langen. 

Zu Absatz 3 

Die Regelung sieht Deckungsmöglichkeiten für die 
Kapitel des Bundeshaushalts vor, auf die § 5 Absatz 2 
bis 5 keine Anwendung findet. 

Zu Absatz 4 

Die Vorschrift ermöglicht es, unterjährig im Rahmen 
des Einheitlichen Liegenschaftsmanagements auftre-
tenden zusätzlichen Anmietungsbedarf aufzufangen. 

Zu Absatz 5 

Die Bestimmung enthält eine Ermächtigung für das 
Bundesministerium der Finanzen, mit Zustimmung 
des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages 
die gegenseitige Deckungsfähigkeit von Ausgaben im 
Einzelplan 14 anzuordnen. Damit die überjährig zur 
Verfügung gestellten Mittel ausschließlich für die 
Zwecke des Kapitels 1405 verwendet werden können, 
wird die Ermächtigung des Bundesministeriums der 
Finanzen nach § 6 Absatz 5 im Hinblick auf 
Kapitel 1405 eingeschränkt. 

Zu Absatz 6 

Die Regelung ermöglicht es, die durch die Ver-
äußerung von Dienstkraftfahrzeugen nach einem Jahr 
Laufzeit erzielten Einnahmen für den Neuerwerb 
einzusetzen, falls für die Ersatzbeschaffung keine 
Mittel veranschlagt sind. Die konkrete Ausgestaltung 
der Regelung gibt das Bundesministerium der Finan-
zen per Rundschreiben bekannt. Bei Einhaltung dieser 
Vorgaben ist die Einwilligung des Bundesministeri-
ums der Finanzen nicht erforderlich. 

Zu Absatz 7 

Mit der Vorschrift wird die Zweckbindung eines Teils 
des Mineralölsteueraufkommens auch auf sonstige 
verkehrspolitische Zwecke im Bereich des Bundesmi-
nisteriums für Verkehr und digitale Infrastruktur aus-
gedehnt. 

Zu Absatz 8 

Mit der Regelung wird sichergestellt, dass vor Erhe-
bung von Mehreinnahmen durch Entnahmen aus der 
Rücklage vom Bundesministerium der Finanzen die 
Einwilligung des Haushaltsausschusses einzuholen ist. 

Zu Absatz 9 

Die Regelung enthält die Ermächtigung für die 
Abwicklung erforderlicher Deckungen und Verstär-
kungen für Erstattungen zwischen Behörden der 
unmittelbaren Bundesverwaltung sowie zur Aus-
bringung der Verrechnungstitel durch das Bundes-
ministerium der Finanzen. 
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Zu Absatz 10 

Mit der Regelung soll vor dem Hintergrund des 
Fehlens von verbindlichen Stellenplänen bei Wissen-
schaftspersonal eine bedarfsgerechte Veranschlagung 
sichergestellt werden. 

Zu § 7 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift erleichtert den Austausch von Software 
in der öffentlichen Verwaltung und sichert die 
Gegenseitigkeit. Unwirtschaftliche Doppelentwick-
lungen sollen vermieden werden. Außerdem wird 
klargestellt, dass für erworbene Lizenzen an Standard-
software die jeweilige Lizenzvereinbarung maßge-
bend ist. 

Zu Absatz 2 

Mit der Regelung soll dem Informationsinteresse der 
Bürger an neuer Rechtsetzung und ähnlichen Infor-
mationen Rechnung getragen werden. Ergänzend wird 
insbesondere die Abgabe von in elektronischer Form 
verfügbaren Patentinformationsprodukten in einem 
Haushaltsvermerk bei Kapitel 0711 Titel 543 01 
geregelt. 

Zu Absatz 3 

Die Regelung ermöglicht den Verzicht auf die nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetz-
es vorgesehene Erstattung der Auslagen für Maß-
nahmen insbesondere im Rahmen der Amtshilfe zur 
Bewältigung der Flüchtlingskrise. 

Zu § 8 

Zu Absatz 1 

Die Ermächtigung, an institutionelle Zuwendungs-
empfänger Ausgaben zu leisten, ist von der Billigung 
deren Haushalts- oder Wirtschaftsplanentwürfe durch 
die zuständige oberste Bundesbehörde abhängig. In 
den in Absatz 1 Satz 2 genannten Fällen ist darüber 
hinaus eine Billigung des Bundesministeriums der 
Finanzen erforderlich. Die vom Bundesministerium 
der Finanzen bestimmten sonstigen Fälle umfassen 
insbesondere Fallgestaltungen im Zusammenhang mit 
Stellenplanveränderungen. Sollten sich im Haushalts-
vollzug bedeutende neue institutionelle Förderungen 
ergeben, wird die Bundesregierung den Haushaltsaus-
schuss des Deutschen Bundestages unterrichten. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift normiert das Besserstellungsverbot für 
Beschäftigte von Zuwendungsempfängern des Bun-
des. Grundsätzlich dürfen Zuwendungen nur mit der 
Auflage bewilligt werden, dass von dem Zuwen-
dungsempfänger keine günstigeren Arbeitsbedin-
gungen vereinbart werden, als sie für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer des Bundes vorgesehen  

sind. Im Wissenschaftsbereich ist eine Ausnahme 
normiert (vgl. §§ 2, 4 Wissenschaftsfreiheitsgesetzes 
vom 5. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2457), das zuletzt 
durch Artikel 153 der Verordnung vom 19. Juni 2020 
(BGBl. I S. 1328) geändert worden ist). 

Zu § 9 

Die Regelung in Satz 1 stellt sicher, dass auch nach 
dem im Haushaltsjahr 2013 vollzogenen Wegfall der 
Darlehensfinanzierung von Baumaßnahmen diese nur 
im Wirtschaftsplan der Bundesanstalt für Immobilien-
aufgaben veranschlagt und Mittel dafür eingesetzt 
werden dürfen, wenn die in § 24 Absatz 1 und § 54 
Absatz 1 der Bundeshaushaltsordnung sowie den 
hierzu geltenden Verwaltungsvorschriften genannten 
Unterlagen vom Bundesministerium der Finanzen 
zuvor haushaltsseitig anerkannt worden sind. Im Falle 
einer Ausnahme nach § 24 Absatz 3 der Bundeshaus-
haltsordnung bedarf die Aufhebung der Sperre der 
vorherigen Zustimmung (Einwilligung) des Bundes-
ministeriums der Finanzen.  

Die Regelung in Satz 2 wird erforderlich, soweit der 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben die Durchfüh-
rung von Bundesbaumaßnahmen in stärkerem Maße 
als bisher in eigener Verantwortung ermöglicht wird. 
Vor dem Hintergrund der zu erwartenden anstei-
genden Bauvolumina bei Bauvorhaben des Bundes 
bedarf es ergänzend zu den bestehenden Verfahren zur 
Veranschlagung und Durchführung von Baumaß-
nahmen alternativer Möglichkeiten. 

Zu § 10 

Zu Absatz 1 

Die Regelung enthält eine pauschale Ermächtigung 
zur Abweichung von § 50 Absatz 3 der Bundeshaus-
haltsordnung. Für die Dauer von bis zu drei Jahren 
können die Personalausgaben von der abordnenden 
Verwaltung weitergezahlt werden. Weitere Ausnah-
men können durch Haushaltsvermerk oder durch 
Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen 
zugelassen werden. 

Zu Absatz 2 

Die Entscheidung über die Zahlung von Zulagen nach 
§ 45 des Bundesbesoldungsgesetzes trifft nach 
Absatz 3 dieser Regelung die oberste Dienstbehörde 
im Rahmen haushaltsrechtlicher Bestimmungen. 
Unter Berücksichtigung der allgemeinen Haushalts-
situation ist es erforderlich, die Zulagengewährung auf 
0,1 Prozent der im jeweiligen Kapitel veranschlagten 
Ausgaben der Titel 422 .1 bzw. 423 01 zu begrenzen. 

Zu Absatz 3 

Die Flexibilisierungsregelungen in § 5 Absatz 2, 3 und 
4 finden nur teilweise Anwendung auf die Kapitel 
1403 und 1412. Daher ist eine gesonderte Regelung  
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zur Einsparung der Mittel zur Gewährung von Leis-
tungskomponenten für den Bereich des militärischen 
Personals erforderlich. 

Zu § 11 

Die an den bestimmten Haushaltsstellen genannten 
internationalen Finanzinstitutionen und Fonds können 
nach Maßgabe der jeweiligen Gründungsabkommen 
bzw. Resolutionen über die Kapitalaufstockung an-
stelle von Barleistungen auch Schuldscheine erhalten. 
Der Abruf der Schuldscheine erstreckt sich über einen 
Zeitraum von etwa zehn Jahren. Er richtet sich nach 
dem Finanzbedarf der jeweiligen Institution. 

Durch die Begebung von Schuldscheinen wird eine 
nicht erforderliche Liquiditätshaltung bei den Institu-
tionen zu Lasten des Bundeshaushalts vermieden. 

Es handelt sich im Wesentlichen um folgende 
Institutionen: 

- Internationale Bank für Wiederaufbau und 
Entwicklung (IBRD, Weltbank); 

- Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB); 
- Asiatische Entwicklungsbank (AsDB); 
- Inter-Amerikanische Entwicklungsbank (IDB); 
- Karibische Entwicklungsbank (CDB); 
- Gemeinsamer Fonds für Rohstoffe (GF); 
- Multilaterale Investitions-Garantie-Agentur 

(MIGA); 
- Internationale Entwicklungsorganisation (IDA); 
- Internationaler Fonds für landwirtschaftliche Ent-

wicklung (IFAD); 
- Sonderprogramm des IFAD für Subsahara-Afrika; 
- Afrikanischer Entwicklungsfonds (AfDF); 
- Asiatischer Entwicklungsfonds (AsDF); 
- Sonderfonds der Inter-Amerikanischen Entwick-

lungsbank (FSO); 
- Sonderfonds der Karibischen Entwicklungsbank 

(SDF); 
- Globaler Umwelttreuhandfonds (GET) der Glo-

balen Umweltfazilität (GEF);  
- Fonds für ärmste Entwicklungsländer und Sonder-

fonds Klimawandel im Rahmen der Klimarahmen-
konvention; 

- Multilateraler Fonds des Montrealer Protokolls 
über die Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht 
führen. 

Zu § 12 

Zu Absatz 1 

Der Bund ist gemäß § 364 des Dritten Buches 
Sozialgesetzbuch verpflichtet, der Bundesagentur für 
Arbeit Liquiditätshilfen zu gewähren, deren Rahmen 
durch das Haushaltsgesetz festgelegt wird. In Anbe-
tracht der konjunkturbedingten Einnahme- und Ausga-
beentwicklung wird zur Absicherung unterjähriger 
Liquidität der Finanzrahmen auf 15 Milliarden Euro 
festgelegt. 

Satz 3 regelt, dass die Bundesagentur für Arbeit im 
Jahr 2022 von Zahlungsverpflichtungen aus unter-
jährigen Liquiditätsdarlehen befreit wird, soweit die 
Bundesagentur für Arbeit diese nicht bis zum Jahres-
ende zurückzahlen kann.  

Zu Absatz 2 

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
finanziert sich gemäß § 13 Absatz 1 des Finanz-
dienstleistungsaufsichtsgesetzes vom 22. April 2002 
(BGBl. I S. 1310), das zuletzt durch Artikel 21 des Ge-
setzes vom 3. Juni 2021 (BGBl. I S. 1568) geändert 
worden ist, grundsätzlich vollständig durch Gebühren 
sowie durch Umlage ihrer Kosten auf die beauf-
sichtigten Unternehmen und Institute. Die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist zur 
Kreditaufnahme nicht berechtigt. Die Einnahmen 
fließen nicht kontinuierlich. Zur Vermeidung von 
Liquiditätsengpässen leistet der Bund nach § 13 
Absatz 2 des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes 
die zur Aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen 
Kassenwirtschaft notwendigen Liquiditätshilfen als 
verzinsliches, unterjähriges Darlehen. Ein Finanz-
rahmen in Höhe von 20 Millionen Euro ist ange-
messen.  

Zu Absatz 3 

Die Regelung in Satz 1 legt die Auszahlungs-
grundsätze der Bundeszuschüsse sowie der Beiträge 
des Bundes für rentenrechtliche Kindererziehungs-
zeiten gesetzlich fest. Nach Maßgabe von Satz 2 kann 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der 
Finanzen vom Grundsatz der Zahlung in zwölf 
gleichen Monatsraten abgewichen werden, sofern dies 
zur unterjährigen Stabilisierung der Finanzlage der 
Rentenversicherung geboten ist. 

Zu Absatz 4 

Die in den Sätzen 1 und 2 enthaltene Regelung schafft 
die haushaltsrechtliche Ermächtigung für gegebenen-
falls im Haushaltsjahr 2022 erforderlich werdende 
unterjährige Liquiditätshilfen an den Gesundheits-
fonds. Die Regelung in Satz 3 ermöglicht es, die 
Inanspruchnahme derartiger Liquiditätshilfen gege-
benenfalls zu vermeiden. Nach § 221 Absatz 1 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch erfolgen die 
Leistungen des Bundes zur pauschalen Abgeltung der 
Aufwendungen der Krankenkassen für versicherungs-
fremde Leistungen in monatlich zum ersten 
Bankarbeitstag zu überweisenden Teilbeträgen. Im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium der 
Finanzen kann der monatliche Bundeszuschuss 
vorgezogen werden, soweit es zur Vermeidung von 
Liquiditätshilfen nach § 271 Absatz 3 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch erforderlich ist. 
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Zu Absatz 5 

Die Postbeamtenversorgungskasse erbringt nach 
§ 15 Absatz 1 des Postpersonalrechtsgesetzes vom 
14. September 1994 (BGBl. I S. 2325, 2353), das 
zuletzt durch Artikel 2 Absatz 13 des Gesetzes vom 
30. März 2021 (BGBl. I S. 402) geändert worden ist, 
Versorgungs- und Beihilfeleistungen an ehemalige 
Postbeamte und finanziert sich durch Beiträge der 
Postnachfolgeunternehmen sowie Zuschüsse des 
Bundes. Um kurzzeitige Liquiditätsengpässe insbe-
sondere am Jahresende vor dem Eingang der 
Ausgleichszahlungen der Postnachfolgeunternehmen 
für Vorruhestandsprogramme zu vermeiden, erhält der 
Bund die Möglichkeit, die zur Aufrechterhaltung einer 
ordnungsgemäßen Kassenwirtschaft notwendigen 
Liquiditätshilfen als unverzinsliches unterjähriges 
Darlehen zu gewähren. Ein Finanzrahmen in Höhe 
von 250 Millionen Euro ist angemessen. 

Die Regelung ist erforderlich, solange die Postnach-
folgeunternehmen Ausgleichszahlungen auf Grund 
der Vorruhestandsregelungen nach § 4 des Gesetzes 
zur Verbesserung der personellen Struktur beim 
Bundeseisenbahnvermögen und in den Postnachfolge-
unternehmen vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I 
S. 2378, 2426; 1994 I S. 2325), das zuletzt durch 
Artikel 2 Absatz 4 des Gesetzes vom 30. März 2021 
(BGBl. I S. 402) geändert worden ist, leisten. 

Zu Absatz 6 

Die Kommission stellt den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union die zur Bestreitung von Ausga-
ben nach Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 17. Dezember 2013 über die Finanzierung, 
die Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemein-
samen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verord-
nungen (EWG) Nr. 352m (EG) Nr. 165/94, (EG) 
Nr. 2799/98, (EG) Nr. 814/2000, (EG) Nr. 1290/2005 
und (EG) Nr. 485/2008 des Rates (ABl. L 347 vom 
20.12.2013, S. 549), die zuletzt durch die Verordnung 
(EU) 2020/2220 (ABl. L 437 vom 28.12.2020, S. 1) 
erforderlichen Finanzmittel in Form von monatlichen 
Erstattungen zur Verfügung. Bis zur Überweisung 
dieser Zahlungen sind die Mitgliedstaaten unions-
rechtlich verpflichtet, die betreffenden Finanzmittel 
vorzufinanzieren. In Deutschland obliegt die Bereit-
stellung der vorgenannten Mittel der Bundesanstalt für 
Landwirtschaft und Ernährung. Die Liquiditätshilfen 
sollen die Bundesanstalt in die Lage versetzen, dieser 
gesetzlichen Aufgabenstellung nachzukommen. 

Zu § 13 

Zu Absatz 1 

Die Regelung ist eine Ermächtigungsnorm für die 
Rückzahlung zu viel erhobener Einnahmen und stellt 
zugleich eine Buchungsvorschrift dar. Die Vorschrift  

betrifft Einnahmen, die sowohl im laufenden als auch 
in einem vorhergehenden Haushaltsjahr erzielt worden 
sind. 

Zu Absatz 2 

Die seit 1. Januar 1998 geltende Haushaltsflexibili-
sierung sieht die Übertragbarkeit nicht in Anspruch 
genommener Haushaltsmittel vor. Es ist daher gebo-
ten, in diesen Fällen eine generelle Absetzung von 
Rückflüssen bei den Ausgaben zuzulassen. 

Zu Absatz 3 

Es ist nicht möglich, Berichtigungen von Titelver-
wechslungen nach Abschluss der Bücher vorzuneh-
men. 

Zu Abschnitt 3 (Bewirtschaftung der Planstellen und 
Stellen) 

Zu § 14 

Zu Absatz 1 

Während Planstellen für Beamtinnen und Beamte 
nach Besoldungsgruppen und Amtsbezeichnungen mit 
rechtsverbindlicher Wirkung für die Verwaltung 
ausgebracht sind, werden Stellen für Arbeitnehmer-
innen und Arbeitnehmer lediglich in der Erläuterung 
der Titel ausgewiesen. Die Vorschrift bestimmt, dass 
die Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
ebenfalls verbindlich sind, sofern das Bundesminis-
terium der Finanzen keine Abweichungen zulässt. Das 
Bundesministerium der Finanzen bleibt ermächtigt, 
Lockerungen von der Verbindlichkeit von Stellen-
plänen auch ohne Haushaltsvermerk zuzulassen, so-
fern sichergestellt ist, dass dies zu Einsparungen bei 
den Personalausgaben für die in die Stellenplanflexi-
bilisierung einbezogenen Stellen führt. Hiermit sollen 
ein wirtschaftlicherer Ressourceneinsatz erreicht und 
die Eigenverantwortung bei der Bewirtschaftung ge-
stärkt werden. 

Zu Absatz 2 

Die zu den Zuschusstiteln des Bundeshaushalts 
(institutionelle Förderung) aufgenommenen Stellen-
übersichten werden ebenfalls für verbindlich erklärt. 

Da bei der Aufstellung des Bundeshaushalts nicht im 
Einzelnen abzusehen ist, welche Projektaufträge der 
jeweilige institutionell geförderte Zuwendungsem-
pfänger im betreffenden Haushaltsjahr durchzuführen 
hat, werden die für die Durchführung derartiger 
Projektaufgaben bewilligten Stellen in die Verbind-
lichkeit des Stellenplans nicht einbezogen. 

Für die Fälle unvorhergesehener und tarifrechtlich 
unabweisbarer Höhergruppierungsansprüche kann das 
Bundesministerium der Finanzen die Befugnis, Ab-
weichungen von der Verbindlichkeit des Stellenplans  
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zuzulassen, auf die obersten Bundesbehörden delegie-
ren. Einzelheiten hierzu werden im Rahmen der Haus-
haltsführung festgelegt. 

Zu § 15 

Zu Absatz 1 

Die Regelung ermächtigt das Bundesministerium der 
Finanzen, unter bestimmten Voraussetzungen mit Ein-
willigung des Haushaltsausschusses des Deutschen 
Bundestages neue Planstellen und Stellen auszubrin-
gen. 

Zu Absatz 2 

Die Regelung ermöglicht die Übernahme von Über-
hangpersonal von Einrichtungen der mittelbaren Bun-
desverwaltung im weiteren Sinne, für die Planstellen 
bzw. Stellen im Bundeshaushalt nicht ausgebracht 
sind. Aufgrund der festgelegten materiellen Kriterien 
ist die Ermächtigung haushaltswirtschaftlich mit einer 
Planstellen- bzw. Stellenumsetzung nach § 50 der 
Bundeshaushaltsordnung vergleichbar. Eine Beteili-
gung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bun-
destages ist daher nicht erforderlich. 

Zu § 16 

Zu Absatz 1 

Die Ermächtigung ist erforderlich, um eine Weiterbe-
schäftigung des Überhangpersonals von Bundesbe-
hörden zu unterstützen. Voraussetzung ist ein nachge-
wiesener Bedarf bei der aufnehmenden Behörde. Die 
neu ausgebrachten Planstellen und Stellen dürfen nur 
mit Überhangpersonal von Bundesbehörden besetzt 
werden. 

Zu Absatz 2 

Die im Bundeshaushalt bereits ausgebrachten Ver-
merke, wonach Planstellen und Stellen nur mit 
Überhangpersonal besetzt werden dürfen, entfallen bei 
der Besetzung mit Überhangpersonal von Bundes-
behörden, da der Vermerk seinen Zweck erfüllt hat. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 ermöglicht, in den Fällen des Absatzes 1 im 
Haushaltsvollzug Personalausgaben einzelplanüber-
greifend umschichten zu können. 

Zu § 17 

Die Vorschrift bündelt alle Regelungen des Haushalts-
gesetzes, die Ersatzplanstellen betreffen. 

Zu Absatz 1 

Zu Nummer 1 

Beamtinnen und Beamte, die in das Richteramt im 
Landesdienst überwechseln, sind bis zu zwei Jahre als 
Richterinnen und Richter kraft Auftrags tätig. In dieser 
Zeit sind sie vom bisherigen Dienstherrn abgeordnet. 

Die vorgesehene Regelung ermöglicht die Wiederbe-
setzung des Dienstpostens der abgeordneten Beamtin 
oder des abgeordneten Beamten. 

Zu Nummer 2 

Die Fallgruppe der internationalen Zusammenarbeit 
beinhaltet unter anderem die Verwendung bei einer 
zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung, die Teil-
nahme an einer zwischen- oder überstaatlichen 
Konferenz sowie die Vorbereitung auf diese Tätig-
keiten. Ersatzplanstellen gelten auch für eine 
Verwendung im Rahmen von EU-Twinning- und 
vergleichbaren Projekten als ausgebracht. 

Zu Absatz 2 

Die Regelung erweitert den Anwendungsbereich der 
Regelungen der vorstehenden Absätze auf die genann-
ten Beschäftigten. 

Zu § 18 

Die Vorschrift bündelt alle Regelungen des Haushalts-
gesetzes, die Leerstellen betreffen. 

Zu Absatz 1 

Die Bestimmung ermöglicht es, frei werdende Plan-
stellen in den aufgeführten Fällen (insbesondere 
Beurlaubung aus familiären Gründen oder zur Ver-
wendung bei bestimmten Einrichtungen, Verwendung 
beim Bundeskanzleramt, beim Bundespräsidialamt, 
beim Bundesbeauftragten für Datenschutz und die 
Informationsfreiheit oder beim Unabhängigen Kon-
trollrat nach dem BND-Gesetz) unmittelbar nach dem 
Ausscheiden der Planstelleninhaber neu zu besetzen. 

Zu Absatz 2 

Bei gleichzeitiger Rückkehr mehrerer beurlaubter 
Beamtinnen und Beamter kann der Fall eintreten, dass 
auf lange Zeit jede frei werdende Planstelle für diesen 
Personenkreis benötigt wird. Die Vorschrift räumt 
dem Bundesministerium der Finanzen die Möglichkeit 
ein, in einer solchen Situation den Wegfall der 
Leerstellen zeitlich zu strecken. 

Zu Absatz 3 

Die Regelung erweitert den Anwendungsbereich der 
Regelungen der vorstehenden Absätze auf die genann-
ten Beschäftigten. 

Zu Absatz 4 

Die Bestimmung regelt das Ausbringen einer Leer-
stelle beim Sondertatbestand der Wahl von Bundes-
richterinnen und -richtern zu Richterinnen und Rich-
tern am Bundesverfassungsgericht. Zudem wird die 
Ausbringung einer Leerstelle bei der Ernennung zu 
einem Mitglied des gerichtsähnlichen Kontrollorgans 
des Unabhängigen Kontrollrates nach dem Gesetz 
über den Bundesnachrichtendienst (BND-Gesetz) ge-
regelt.  
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Zu Absatz 5 

Bei Leerstellenanpassungen nach Satz 1 ist das 
Bundesministerium der Finanzen zu beteiligen. Damit 
soll sichergestellt werden, dass die materiellen Anfor-
derungen für eine Leerstellenanpassung (Erfüllung der 
laufbahnrechtlichen Voraussetzungen, fiktiver Kar-
riereverlauf, Plausibilität des Vorhandenseins einer 
freien Planstelle) im Einzelfall vorliegen. 

Zu § 19 

Die Ermächtigung zur Umwandlung von Planstellen 
und Stellen soll haushaltsmäßig einen flexibleren 
Personaleinsatz (zum Beispiel bei der Versetzung von 
Bediensteten) ermöglichen. 

Zu § 20 

Zu Absatz 1 

Die Regelung trifft Vorsorge, dass auch bei geringer 
Fluktuationsrate und umfangreichem Stellenwegfall 
auf Grund von kw-Vermerken vorhandene Bedienste-
te auf Planstellen und Stellen geführt werden können. 
Die Abweichung gilt nur so lange, bis die nächste 
Planstelle und Stelle der entsprechenden Besoldungs- 
oder Entgeltgruppe frei wird. 

Zu Absatz 2 

Die Regelung erleichtert die Einstellung und 
Beschäftigung schwerbehinderter Menschen im 
öffentlichen Dienst des Bundes bis zu einer Beschäfti-
gungsquote von 6 Prozent. Die Vorschrift verweist 
somit nicht auf die durch das Gesetz zur Bekämpfung 
der Arbeitslosigkeit Schwerbehinderter vom 29. Sep-
tember 2000 (BGBl. I S. 1394) von 6 auf 5 Prozent der 
Arbeitsplätze eines Arbeitgebers reduzierte Pflicht-
quote zur Beschäftigung schwerbehinderter Men-
schen. Die abgesenkte Beschäftigungsquote wurde in 
der Bundesverwaltung nahezu flächendeckend 
erreicht. Zum Erhalt der Förderwirkung wurde daher 
für den öffentlichen Dienst des Bundes an einer 
Beschäftigungsquote von 6 Prozent festgehalten.

Zu Absatz 3 

Die Planung des Sach- und Personalhaushalts erfor-
dert im Hinblick auf das Ziel, die Anzahl sachgrundlos 
befristeter Arbeitsverhältnisse auf maximal 2,5 Pro-
zent ihres Stellensolls zu begrenzen, eine beschränkte 
Anzahl entsprechender Arbeitsverträge in der un-
mittelbaren Bundesverwaltung. Maßstab ist das 
jeweilige Kapitel eines Einzelplans. Das Bundes-
ministerium der Finanzen kann Ausnahmen zulassen, 
um flexibel auf Ausnahmesituationen reagieren zu 
können. 

Zu § 21 

Die Regelung dient der Weiterverwendung von 
Bediensteten, die von ihrer bisherigen Dienststelle auf 
Dauer nicht mehr beschäftigt werden können. 

Zu Abschnitt 4 (Übergangs- und Schlussvorschriften) 

Zu § 22 

Die Vorschrift zählt Bestimmungen auf, die bis zum 
Tag der Verkündung des Haushaltsgesetzes für das 
folgende Haushaltsjahr weiter gelten, soweit nicht be-
reits in einzelnen Vorschriften die Fortgeltung an-
geordnet wird.  

Zu § 23 

Die Vorschrift regelt den Zeitpunkt des Inkrafttretens 
des Haushaltsgesetzes 2022. 
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Vorbemerkungen

I.

II.

III.

Die bei den einzelnen Verkehrsträgern jeweils in Spalte 7 ausgewiesenen voraussichtlichen
Gesamtausgaben mit dem Stand des Vorjahres weisen die aktuellen, seit dem Haushaltsgesetz 2021 ggf.
unterjährig im Benehmen mit dem BMF angepassten Gesamtausgaben aus.

Entsprechend der Ziffer 1 des Beschlusses des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages vom
16. Oktober 2014 (Ausschuss-DrS 18/1227) wurden mit der Haushaltsaufstellung 2016 die vormals drei
Anlagen zu den jeweiligen Verkehrsträgerkapiteln des Einzelplanes 12 für Straße, Schiene und
Wasserstraße in der Anlage zum Einzelplan 12 "Verkehrswegeinvestitionen des Bundes"
zusammengeführt, um mit einer einheitlichen und erweiterten Darstellung die Transparenz der
Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen zu erhöhen.
Zu den einzelnen Verkehrsinfrastrukturprojekten wurden zusätzliche Informationen aufgenommen, die
der Dokumentation der Projektentwicklung sowie der Planungen bis zum Projektabschluss dienen und
verkehrsträgerübergreifend eine Vergleichbarkeit ermöglichen.

Infolge der ab 2021 wirksamen Neuordnung der Bundesfernstraßenverwaltung und des damit
verbundenen Übergangs von Zuständigkeiten von den Auftragverwaltungen der Länder auf die
Autobahn GmbH des Bundes wurde der bis dahin im Teil A ausgewiesene "Straßenbauplan" erstmals in
2021 in zwei gesonderte Teile  
- A1 "Straßenbauplan - Bundesstraßen in Auftragsverwaltung der Länder " sowie
- A2 "Investitionen in die Bundesautobahnen und Bundesstraßen in Bundesverwaltung"
aufgeteilt.
Der Teil A 1 der Anlage "Verkehrswegeinvestitionen des Bundes" entspricht dabei weiterhin den
Forderungen des Artikels 3 des Straßenbaufinanzierungsgesetzes vom 28.03.1960 in der bereinigten
Fassung vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122). Für den Teil A 2 gelten die Anforderungen aus dem
Beschluss des Haushaltsausschusses vom 16. Oktober 2014.

In den Teilen B und C werden die Bauinvestitionsplanungen zu Schienenwegen des Bundes und
Bundeswasserstraßen dargestellt.

Mit dem hiermit vorgelegten Anlage "Verkehrswegeinvestitionen des Bundes" 2022 wird ein weiterer
wichtiger Schritt zur Erhöhung der Transparenz vollzogen, indem nunmehr für alle Verkehrsträger
zusammenfassende Titelübersichten erstellt werden sowie in allen Tabellen die maßnahmebezogen
ausgewiesenen Sollansätze abschließend auch summarisch dargestellt sind. 

Die differenzierte Darstellung der Ausgaben nach Zweckbindung erfolgt in der Systematik der ab 2016
geltenden Kapitel-/Titelstruktur des Einzelplanes 12. 
Weggefallene Zweckbestimmungen werden in der ursprünglichen Titelstruktur mit den Hinweisen
"weggefallen" , "alt" oder im Kontext des jeweiligen Investitionsprogrammes ausgewiesen.
Bei den voraussichtlichen Gesamtausgaben sind die Finanzierungsbeiträge Dritter herausgerechnet, sie
werden weiterhin "nachrichtlich" ausgewiesen. 

In die Planung 2022 neu aufgenommene und seit dem Haushaltsgesetz 2021 unterjährig
aufgenommene Maßnahmen sowie Änderungen der Ansätze zu Gesamtausgaben sind durch Fettdruck 
gekennzeichet.
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IV.

V. 

VI. 

VII.

Gemäß dem Beschluss des Haushaltsausschusses vom 16. Oktober 2014 werden
Gesamtausgabesteigerungen gegenüber dem Vorjahr projektbezogen erfasst. Soweit diese über 20 %
betragen, werden maßgebliche Gründe für die Ausgabenentwicklungen in schematisierter Form benannt
(jeweils Spalte 11). Solche Risiken sind in der Regel in den Veranschlagungen nur teilweise
berücksichtigt. Daher sind Ausgabensteigerungen möglich.

In Umsetzung des Maßgabebeschlusses des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages vom 24.
Oktober 2019 (Ausschuss-Drs 19(8)3534) werden seit dem Haushaltsplanungsjahr 2021 - nunmehr (in
der neu aufgenommenen Spalte 14) auch die gebildeten Ausgabereste maßnahmebezogen
ausgewiesen.

In Umsetzung des Beschlusses des Rechnungsprüfungsausschusses des Deutschen Bundestages vom
30. November 2018 (19WP08 - TOP 16) erfolgten - beginnend mit dem Haushaltsplanungsjahr 2020 -
sukzessive weitere Änderungen in der Darstellung der Wasserstraßenprojekte, die zu einer Erhöhung der
Transparenz der Maßnahmen (u.a. durch Ausweis von Planungsausgaben und fortlaufende
Aktualisierung der Ausgabeentwicklung) führen.

Im Sinne einer weiteren Transparenzsteigerung wurden im Verkehrsträgerbereich Bundesschienenwege
seit 2020 - im Ergebnis der am 25. Juli 2017 zwischen dem Bund und den
Eisenbahninfrastrukturunternehmen der Deutschen Bahn unterzeichneten
Bedarfsplanumsetzungsvereinbarung (BUV) für die dort migrierten Vorhaben - zusätzlich die
projektbezogenen LuFV-Mittel des Bundes, die Eigenmittelanteile der Deutschen Bahn und die
Finanzierungsbeiträge Dritter deklariert.
Zudem wird ab dem Haushaltsplanungsjahr 2022 das Titelspektrum der im Teil B - Investitionen in die
Schienenwege des Bundes - ausgewiesenen Maßnahmen auf die gesamte Gruppe 891 erweitert.  
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Nr. * Gründe für Ausgabeentwicklungen > 20%

A neue bzw. geänderte Vorschriften und Richtlinien

B inhaltliche Änderungen und Erweiterungen 

C neue bzw. präzisierte Erkenntnisse aus vertiefter bzw. überarbeiteter Planung

D allgemeine Baupreissteigerungen

E Berücksichtigung von Ausschreibungsergebnissen

F Schwierigkeiten in der Bauausführung 

G geologische / hydrogeologische Schwierigkeiten

H

I Denkmalschutzauflagen/Archäologie

J Zusätzliche Auflagen aus Planfeststellungsverfahren, z.B. im Umwelt-und Naturschutz

K zusätzliche technische Anforderungen

L Höhere Gewalt/ Witterungsextreme

erhöhte Anforderungen hinsichtlich der notwendigen Lärmschutzmaßnahmen 
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Stand: 14.05.2021

Teil A

Bundesfernstraßen

- Kapitel 1201 -
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Kap. 1201 Titelübersicht

Teil A- Bundesfernstraßen
- 11 -

Titel
Funktion Zweckbestimmung

Soll 2022
1.000 €

1 2 3

Auszug aus Erläuterungen zu Haushalts- und 
Straßenbauplan-Titeln des Kapitels 1201

Haushaltsvermerke siehe Einzelplan 12 und Kapitel 1201

Sächliche Verwaltungsausgaben (25.920)

531 02-729 Betrieb und Weiterentwicklung des Controlling-Systems für die 
Bundesfernstraßen

300

532 04-165 Koordinierung der euroregionalen Projekte der Europäischen Union im 
Rahmen der Transeuropäischen Verkehrsnetze im Bereich der 
Bundesfernstraßen

170

Erläuterungen:
1. Ko-Finanzierungsanteil des Bundes in Höhe von 170 T€.
2. Finanzierungsanteil EU in Höhe von 0 T€.
Die Europäische Union fördert Studien bzw. Projekte zur Implementierung von
grenzüberschreitender Straßenverkehrstelematik im Bereich des transeuropäischen
Verkehrsnetzes (TEN-V). Ausgaben im Zusammenhang mit der Projektkoordination werden zu
50 % von der EU gefördert.

534 01-729 Verkehrswirtschaftliche Untersuchungen 1.100
Erläuterungen:
Mit diesen Mitteln werden Untersuchungen durchgeführt, die die großräumige Gestaltung des
Bundesfernstraßennetzes betreffen. Hierzu gehören die notwendigen Voruntersuchungen über
Netzverknüpfung, Linienführung und Spurenzahl neuer Autobahnen. Wegen der Abhängigkeit
des Straßenverkehrs vom Gesamtverkehr sind hierzu auch Verkehrsprognosen für den
Gesamtverkehr und Untersuchungen über die Verkehrsaufteilung auf die einzelnen
Verkehrsträger im Rahmen der Bundesverkehrswegeplanung erforderlich. Daneben erfordert die
langfristige Planung des Gesamtnetzes der Bundesfernstraßen ständig die Beobachtung von
straßenrelevanten Größen. Hierzu gehört neben den Prognosen auch die Auswertung von
Verkehrserhebungen und dergleichen. Die Vorarbeiten zur Fortschreibung des Bedarfsplanes
(Fernstraßenausbaugesetz - FStrAbG) und zur Aufstellung der Mehrjahrespläne werden
ebenfalls aus dem Titel 534 01 bestritten.
Die Aufträge dürfen nur mit Einwilligung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale
Infrastruktur vergeben werden.

535 02-729 Bestandserfassung der Bundesfernstraßen, Koordinierung und 
Steuerung der Fachinformationssysteme im Straßenwesen

14.000

Erläuterungen:
1. Bestandserfassung der Bundesfernstraßen in Höhe von 5.740 T€
2. Koordinierung und Steuerung der Fachinformationssysteme im Straßenwesen
    in Höhe von 1.100 T€
3. Mobilität-Daten-Marktplatz (MDM) in Höhe von 1.170 T€
4. Baustelleninformationssystem (Client und Viewer) in Höhe von 30 T€
5. Verkehrsanalysesystem i. V. m. Baustelleninformationssystem in Höhe von 605 T€
6. Einsatz digitaler Planungsmethoden - Building Information Modeling (BIM) in Höhe 
    von 2.500 T€
7. Erfassung, Dokumentationen und Bereitstellung von Leerrohrinfrastrukturen des 
    Bundes entlang des Straßennetzes in Höhe von 2.000 T€
8. Bundesfernstraßenverzeichnisse in Höhe von 55 T€
9. Verfahrensmanagement Großraum- und Schwertransport 800 T€

544 01-165 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches 10.350
Erläuterungen:
Ausgaben für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiete der Straßenbautechnik,
der Straßenverkehrstechnik, des Straßenbrückenbaues und dgl.
Mit diesen Arbeiten können Hochschulinstitute, Ingenieurbüros, Prüflabors beauftragt werden.
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Titel
Funktion Zweckbestimmung

Soll 2022
1.000 €

1 2 3

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) (1.800)

682 01-742 Beitrag an nichtbundeseigene Eisenbahnen zu den Kosten für 
Unterhaltung und Betrieb höhengleicher Kreuzungen von 
Bundesstraßen und Eisenbahnstrecken

1.800

Erläuterungen:
Ausgaben für die Beteiligung des Bundes in Höhe von 50 Prozent an den Kosten für
Unterhaltung und Betrieb der höhengleichen Kreuzungen von Bundesstraßen und
Eisenbahnstecken der nichtbundeseigenen Eisenbahnen (§ 16 Abs. 1 Nr. 3 AEG vom
27.12.1993).

685 02-721 Bundesanteil an den Verwaltungskosten der DEGES Deutsche Einheit 
Fernstraßenplanungs- und Bau GmbH 

0

Erläuterungen:
Ausgaben für Planung, Bauvorbereitung und Bauüberwachung, Grunderwerbsnebenkosten
sowie Geschäftskosten der DEGES bei den Straßenverkehrsprojekten Deutsche Einheit. Der
Bund und die 5 neuen Länder tragen die Kosten je zur Hälfte.

Ausgaben für Investitionen (750)

744 01-729 Privatstraßen des Bundes 750
Erläuterungen:
Ausgaben (einschl. Grunderwerbskosten) dienen zur Erhaltung und zum Betrieb der
Roßfeldstraße bei Berchtesgaden.

831 02-721 Erwerb der Geschäftsanteile der Länder an der Deutsche Einheit 
Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES) inklusive Zahlung 
des Agios

0

Erläuterungen:
Die DEGES soll im Rahmen der Reform der Auftragsverwaltung im Bundesfernstraßenbereich
auf die Die Autobahn GmbH des Bundes verschmolzen werden. Der Bund beabsichtigt dazu
zuvor die Geschäftsanteile der Länder an der DEGES zu erwerben.

883 02-725 Zuweisungen an kommunale Baulastträger nach § 5a 
Bundesfernstraßengesetz (FStrG) 

0

Erläuterungen:
Zuweisungen nach § 5a FStrG (einschl. Grunderwerbskosten) und zwar für
1. Aus- oder Neubau von Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen.
2. Aus- oder Neubau von Gemeinde- und Kreisstraßen, die Zubringerstraßen zu

Bundesfernstraßen sind.
Einzelmaßnahmen mit zuwendungsfähigen Kosten über 2.500.000 € siehe Straßenbauplan.
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Titel
Funktion Zweckbestimmung

Soll 2022
1.000 €

1 2 3

Tgr. 01 Planung, Bau, Erhaltung  und Betrieb der 
Bundesfernstraßen

521 21-722 Betriebsdienst (Bundesstraßen)
(Summe der Titel 521 23 bis 521 29)

507.000

521 23-722 Ausgaben für auf Bundesstraßen eingesetztes Betriebspersonal der 
Auftragsverwaltung 

240.863

Erläuterungen:
Ausgaben zur Abgeltung von Personalkosten (Löhne und personalbezogene Sachausgaben) für 
- das im Betriebsdienst beschäftigte Personal der Auftragsverwaltung (2. AVVFStr. Anl. Nr. 9),
- Leistungen im Aufgabenbereich der zivilen Notfallvorsorge und Krisenmanagement
- Leistungen im Zusammenhang mit der Beseitigung von Schäden, die durch Dritte verursacht

werden.

521 24-722 Fahrzeuge, Geräte und Maschinen 35.000
Erläuterungen:
Ausgaben für 
- Betrieb, Wartung und Reparatur von verwaltungseigenen oder angemieteten Kraftfahrzeugen,
Geräten und Maschinen des Betriebsdienstes,

- den Aufgabenbereich der zivilen Notfallvorsorge und des Krisenmanagements,
- Betriebsstoffe, Kfz-Steuern, Geräte- und Garagenmieten,
- sonstige Sachkosten des Fahrzeug- und Gerätebetriebs,
- Ersatz- oder Ergänzungsbeschaffungen von Geräten und Maschinen bis zu 5.000 €
im Einzelfall, jedoch keine Ausgaben für die Beschaffung von Fahrzeugen.

521 25-722 Grundstücke, Gebäude und Räume 17.000
Erläuterungen:
Ausgaben für
- Betrieb, Wartung und Reparatur
- Heizung, Beleuchtung, Elektrizität, Gas, Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung,
Schneeräumen, Steuern, Abgaben

--sonstige Bewirtschaftungskosten
- Mieten und Pachten
ortsfester Betriebsanlagen und -einrichtungen sowie der bundeseigenen oder angemieteten
Grundstücke, Gebäude und Räume, soweit der Bund verpflichtet ist, diese Ausgaben zu tragen
(§ 2 Abs. 2 der 2. AVVFStr.)
sowie Ausgaben für
- Ersatz und Ergänzung des Zubehörs der Grundstücke und baulichen Anlagen bis zu 5.000 €
im Einzelfall.

521 26-722 Unternehmerleistungen für den Betriebsdienst 115.000
Erläuterungen:
Ausgaben für betriebliche Leistungen (Grünpflege einschließlich Bankettschälen, Winterdienst,
Reinigung, Beseitigung von Schäden, die durch Dritte verursacht werden etc.), die von
Unternehmern erbracht werden.

521 27-722 Baustoffe, Streustoffe für den Winterdienst, Zubehör 40.000
Erläuterungen:
Ausgaben für Stoffe und Sachausgaben für den Betriebsdienst, auch im Zusammenhang mit der
Beseitigung von Schäden, die durch Dritte verursacht werden.

521 28-722 Elektrotechnische Anlagen 57.137
Erläuterungen:
Ausgaben für
- Betrieb, Wartung und Reparaturen einschließlich Unternehmerleistungen von Fernmelde-,
Betriebsfunk-, Signal-, Verkehrsdatenerfassungs-, Taumittelsprüh-, Glättemeldeanlagen,

- Einrichtungen des Straßenzustands- und Wetterinformationssystems,
- Betriebsstrom, Wartung und Betrieb von Beleuchtungsanlagen, Belüftungs- und
Verkehrsüberwachungsanlagen in Tunnels,

- technische Einrichtungen zur Beeinflussung des Verkehrs.
Taustoffe für Taumittelsprühanlagen sind bei Titel 521 27 mit  zu erfassen.

(11.014.147)
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Titel
Funktion Zweckbestimmung

Soll 2022
1.000 €

1 2 3

521 29-722 Sonstiges 2.000
Erläuterungen:
Ausgaben für 
- den Betrieb von Bundesstraßen, die Dritte (z. B. Gemeinden) durch Vereinbarung

für den Träger der Straßenbaulast übernommen haben,
- die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der turnusmäßigen und sonstigen

Straßenverkehrszählungen an Bundesstraßen unter den in Nr. 71 der Anlage
zur  2. AVVFStr  genannten Voraussetzungen,

- Straßenbaustatistik,
sowie für sonstige Ausgaben, die beim Betrieb der Bundesstraßen anfallen.

521 22-722 Maßnahmen zum Alleenschutz und Entwicklung sowie Pflege und 
Unterhaltung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen an 
Bundesstraßen

8.000

Erläuterungen:
1. Maßnahmen zum Alleenschutz und Entwicklung in Höhe von 5.000 T€
2. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in Höhe von 3.000 T€

1. Aus den Mitteln sollen Gutachten, Neuanpflanzungen und Nachpflanzung, Pflege und die
Schulung für Mitarbeiter im Rahmen des Alleenschutzes und Entwicklung finanziert werden.
2. Aus den Mitteln soll die Pflege und Unterhaltung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen oder
deren einmalige Ablösung finanziert werden.

632 12-721 Pauschale Abgeltung der Zweckausgaben bei Entwurfsbearbeitung 
und Bauaufsicht (Bundesautobahnen) 

150.638

Erläuterungen:
Nach § 10 a Abs. 2 des Gesetzes über die vermögensrechtlichen Verhältnisse der
Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs (BABG) gilt der Bund den
Ländern Zweckausgaben, die bei der Entwurfsbearbeitung für Bundesautobahnen bis zum 31.
Dezember 2020 entstehen, durch Zahlung von Pauschalen in den Jahren 2021 bis 2023 ab. Die
Höhe dieser Pauschalen beträgt im Jahr 2021 5 vom Hundert, im Jahr 2022 3 vom Hundert und
im Jahr 2023 1 vom Hundert der Baukosten für Bundesautobahnen im Jahr 2020.

632 22-722 Pauschale Abgeltung der Zweckausgaben bei Entwurfsbearbeitung 
und Bauaufsicht (Bundesstraßen) 

144.000

Erläuterungen:
Nach § 6 Abs. 3 BABG gilt der Bund Zweckausgaben, die bei der Entwurfsbearbeitung und
Bauaufsicht der Bundesstraßen entstehen, durch Zahlung einer Pauschale ab, die 5 vom
Hundert der Baukosten beträgt.

682 12-721 Verwaltungsausgaben der "Die Autobahn GmbH des Bundes" 1.786.287
Erläuterungen:
Veranschlagt sind Ausgaben u. a. für Personal, IT, Betriebsdienst, Kraftfahrzeuge, Geräte und
Planungsleistungen. Die Ausgaben für die von den Ländern übernommenen und der Autobahn
GmbH zur Dienstleistung zugewiesenen Beamtinnen und Beamten sind bei Kap. 1228, Tgr. 01
bzw. zentralen Titeln in Kap. 1211 veranschlagt.

711 22-722 Hochbauten an Bundesstraßen bis 6.000.000 € Baukosten 19.000
Erläuterungen:
Ausgaben (ohne Grunderwerbskosten) für 
- Bau oder Erweiterung von Autobahnmeistereien oder bundeseigenen Gebäuden,
- andere Nebenanlagen,
- ortsfeste Ausrüstungen und Anlagen der zivilen Notfallvorsorge,
- Bau von Kabel- und Verstärkerhäusern sowie WC-Gebäuden auf Rastanlagen.
Einzelmaßnahmen mit Gesamtkosten zwischen 2.000.000 € und 6.000.000 € siehe
Straßenbauplan

712 22-722 Hochbauten an Bundesstraßen über 6.000.000 € Baukosten 7.000
Erläuterungen siehe Titel 711 22
Einzelmaßnahmen siehe Straßenbauplan.
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Titel
Funktion Zweckbestimmung

Soll 2022
1.000 €

1 2 3

741 22-722 Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesstraßen) 988.939
Erläuterungen:
Ausgaben (ohne Grunderwerbskosten) für
- Neubau und Verlegung von Bundesstraßen einschließlich Bau von Ortsumgehungen,
- Neubau einer zweiten Fahrbahn.
Ausgaben (ohne Grunderwerbskosten) für die nachträgliche Durchführung der Lärmvorsorge an
fertiggestellten Neubaustrecken, soweit nicht bereits in den vorgenannten Ausgaben enthalten.
Einzelmaßnahmen und Maßnahmen der nachträglichen Lärmvorsorge mit Gesamtkosten über
5.000.000 € siehe Straßenbauplan.

741 41-722 Um- und Ausbau, Lärmschutzmaßnahmen (Bundesstraßen)
(Summe der Titel 741 45 und 741 49)

270.000

741 45-722 Um- und Ausbau von Bundesstraßen 250.000
Erläuterungen:
Ausgaben (ohne Grunderwerbskosten) für Maßnahmen, die überwiegend der Verbesserung der 
Verkehrssicherheit und/oder des Verkehrsflusses dienen, einschließlich notwendiger 
Erhaltungsarbeiten, wie z. B.
- Um- und Ausbau von Bauwerken, Knotenpunkten und Rastanlagen bei Bundesstraßen
- Bau einzelner Zusatzfahrstreifen,
- Anbau von Seitenstreifen,
- Bau zusätzlicher Anschlussstellen bzw. Knotenpunkte,
- Ausgaben für Maßnahmen zur Wiedervernetzung von Lebensräumen an bestehenden
Bundesstraßen.

Einzelmaßnahmen mit Gesamtkosten über 5.000.000 € siehe Straßenbauplan.

741 49-722 Lärmschutzmaßnahmen an bestehenden Bundesstraßen 20.000
Erläuterungen:
Ausgaben (ohne Grunderwerbskosten) für Lärmschutzmaßnahmen, wenn der Mittelungspegel
folgende Immissionsgrenzwerte überschreitet:
- Krankenhäuser, Schulen, Kurheime, Altenheime, reine und allgemeine Wohngebiete,
Kleinsiedlungsgebiete: 64/54 dB(A) (Tag/Nacht),

- Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete: 66/56 dB(A) (Tag/Nacht),
- Gewerbegebiete: 72/62 dB(A) (Tag/Nacht),
- Rastanlagen: 65 dB(A) (Nacht) für Lkw-Fahrer.
Ausgaben für den erstmaligen Einbau von Lärm mindernden Fahrbahndeckschichten
einschließlich der gegebenenfalls erforderlichen Entwässerungseinrichtungen zur Einhaltung von
Grenzwerten ggf. mit weiteren Lärmschutzmaßnahmen.
Einzelmaßnahmen mit Gesamtkosten über 2.000.000 € siehe Straßenbauplan.

741 42-722 Erhaltung (Bundesstraßen) 1.298.612
Erläuterungen:
Ausgaben (ohne Grunderwerbskosten) für
- überwiegende Sicherung und Qualitätsverbesserung (z. B. RiStWag u. a.) von
Straßenbefestigungen, Bauwerken und sonstigen Anlagenteilen (z. B.
Verkehrszeichen und -einrichtungen, Entwässerungsanlagen, Lärmschutzanlagen,
Bepflanzungen u. a )
einschließlich Verbesserung der Linienführung in Grund- und Aufriss,

- Brückenertüchtigungsmaßnahmen,
- Ablösungsbeträge von baulichen Anlagen,
- Erhaltungsanteile von Funktionsbauverträgen,
- bauliche Tunnelnachrüstung,
- Einbau von Lärm mindernden Fahrbahnübergangskonstruktionen,
- Erhaltungsanteile beim Neubau einer zweiten Fahrbahn
Einzelmaßnahmen mit Gesamtkosten über 5.000.000 € siehe Straßenbauplan.
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Titel
Funktion Zweckbestimmung

Soll 2022
1.000 €

1 2 3

742 21-722 Bau und Erhaltung von Verkehrseinrichtungen und Verkehrsanlagen 
(Bundesstraßen)
(Summe der Titel 742 23 bis 742 25) 

40.800

742 23-722 Erhaltung, Um-, Aus- und Neubau von Betriebsfunkanlagen sowie Straßenzustands- 
und Wetterinformationssysteme (SWIS) an bestehenden Bundesstraßen 

1.000

Erläuterungen:
Ausgaben (ohne Grunderwerbskosten) für Erhaltung, Um-, Aus- und Neubau sowie
informationssicherheitstechnischer Belange von 
- passiver und aktiver Netzinfrastruktur,
- Notruf-, Fernsprech- und Betriebsfunksystemen,
für Zwecke des Straßenbetriebsdienstes und für Betrieb und Überwachung der
Straßenverkehrstelematik sowie von Straßentunnels, Glättemeldeanlagen und
Taumittelsprühanlagen .
Aus den Ausgaben dürfen auch Zahlungen an die Länder geleistet werden, die die Ausgaben für
Betriebsfunkanlagen an bestehenden Bundesstraßen in den Gemeinschaftsaufwand einbezogen
haben.
Einzelmaßnahmen mit Gesamtkosten über 3.000.000 € siehe Straßenbauplan.

742 24-722 Erhaltung, Um-, Aus- und Neubau von Anlagen für Betrieb und Überwachung von 
Straßentunnels sowie Stromversorgungs- und Beleuchtungsanlagen an bestehenden 
Bundesstraßen 

37.800

Erläuterungen:
Ausgaben (ohne Grunderwerbskosten) für Erhaltung, Um-, Aus- und Neubau von 
- betriebs- und sicherheitstechnischen Einrichtungen in Straßentunnels

(z. B. Beleuchtung, Lüftung, Funk, Notruf, Lautsprecher, Verkehrstechnik und
Stromversorgung),

- Straßenbeleuchtung,
- Außenbeleuchtung von Verkehrsanlagen,
- Beleuchtungseinrichtungen für Verkehrszeichen.
Einzelmaßnahmen mit Gesamtkosten über 3.000.000 € siehe Straßenbauplan.

742 25-722 Erhaltung, Um-, Aus- und Neubau von Einrichtungen zur Beeinflussung des Verkehrs 
an bestehenden Bundesstraßen 

2.000

Erläuterungen:
Ausgaben für Erhaltung, Um-, Aus- und Neubau von Verkehrsbeeinflussungsanlagen, z. B. 
- Wechselverkehrszeichen mit zugehörigen Aufstellvorrichungen,
- Stromversorgungsanschlüsse für Streckenstationen,
- Hard- und Softwareausstattung von Verkehrsrechner- und Unterzentralen,
- Verkehrsdatenerfassungseinrichtungen (Dauerzählstellen, Achslastmessstellen und
Geschwindigkeitsmessstellen).

Einzelmaßnahmen mit Gesamtkosten über 3.000.000 € siehe Straßenbauplan.

743 12-721 Baukostenzuschüsse der Europäischen Union für Investitionen in 
Transeuropäische Verkehrsnetze im Bereich Bundesautobahnen

0
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Titel
Funktion Zweckbestimmung

Soll 2022
1.000 €

1 2 3

745 21-722 Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) 
(Bundesstraßen)
(Summe der Titel 745 23 bis 745 25) 

30.000

745 23-722 Änderungen von Überführungen (§ 12 EKrG) 20.000
Erläuterungen:
Ausgaben (einschließlich Grunderwerbskosten) für Änderungen von Überführungen.
Einzelmaßnahmen  mit Gesamtkosten  über 5.000.000 € siehe Straßenbauplan.

745 24-722 Maßnahmen an Bahnübergängen zwischen Bundesstraßen und DB AG 9.500
Erläuterungen:
Ausgaben (einschließlich Grunderwerbskosten) für Maßnahmen an Bahnübergängen zwischen
Bundesstraßen und Strecken der DB AG soweit sie der Bund als Träger der Baulast für die
Bundesstraßen zu leisten hat.
Einzelmaßnahmen  mit Gesamtkosten über 5.000.000 € siehe Straßenbauplan.

745 25-722 Maßnahmen an Bahnübergängen zwischen Bundesstraßen und sonstigen 
Eisenbahnen 

500

Erläuterungen:
Ausgaben (einschließlich Grunderwerbskosten) für Maßnahmen an Bahnübergängen zwischen
Bundesstraßen und sonstigen Eisenbahnen.
Einzelmaßnahmen  mit Gesamtkosten  über 5.000.000 € siehe Straßenbauplan.

746 22-722 Bau von Radwegen einschließlich Erhaltung (Bundesstraßen) 100.000
Erläuterungen:
Ausgaben (ohne Grunderwerbskosten) für den Bau und die Erhaltung von Radwegen an
bestehenden Bundesstraßen.
Einzelmaßnahmen mit Gesamtkosten über 5.000.000 € siehe Straßenbauplan.

811 22-722 Erwerb von Kraftfahrzeugen (Bundesstraßen) 20.000
Erläuterungen:
Aus den Ausgaben dürfen auch Zahlungen an die Länder geleistet werden, die die Ausgaben für
Kraftfahrzeuge in den Gemeinschaftsaufwand einbezogen haben.

812 23-722 Erwerb von Geräten und Maschinen mit Ausgaben von mehr als 5.000 
€ im Einzelfall (Bundesstraßen) 

12.000

Erläuterungen: 
Ausgaben für den Erwerb (Erstbeschaffung und Ersatzbeschaffung) von Geräten über 5.000 €
im Einzelfall.

821 22-722 Grunderwerb für Bedarfsplanmaßnahmen (Bundesstraßen) 60.000
Erläuterungen:
Ausgaben für Grunderwerb bei Bedarfsplanmaßnahmen. 
Hierzu rechnen u. a. Entschädigungen für 
- Grund und Boden, 
- Bau-/ Zufahrtsstraßen, 
- Flächen für Baustelleneinrichtungen,
- Gebäude, 
- Lärmvorsorgemaßnahmen,
- Umzugskosten, 
- Aufwuchs, 
- Folgeschäden im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Flächen aus
  Gewerbebetrieben und landwirtschaftlichen Betrieben,
- sonstige Entschädigungen. 
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Titel
Funktion Zweckbestimmung

Soll 2022
1.000 €

1 2 3

821 41-722 Grunderwerb für Um- und Ausbau einschl. Lärmschutzmaßnahmen 
(Bundesstraßen)
(Summe der Titel 821 45 und 821 49)

33.000

821 45-722 Grunderwerb für Um- und Ausbau, Erhaltungsmaßnahmen 30.000
Erläuterungen:
Ausgaben für Grunderwerb bei Um- und Ausbau-,  Erhaltungs- und Hochbaumaßnahmen sowie 
Radwegebau.
Weiter Erläuterungen siehe 821 22.

821 49-722 Entschädigungsleistungen für Lärmschutz an baulichen Anlagen im Bereich von 
bestehenden Bundesstraßen 

3.000

Erläuterungen: 
Ausgaben können für Entschädigungszahlungen an Eigentümer für Lärmschutzmaßnahmen an 
baulichen Anlagen in Höhe von 75 Prozent der notwendigen Aufwendungen geleistet werden, 
wenn der Mittelungspegel folgende Immissionsgrenzwerte überschreitet:
- Krankenhäuser, Schulen, Kurheime, Altenheime, reine und allgemeine Wohngebiete,
Kleinsiedlungsgebiete = 64/54 dB(A) (Tag/Nacht);

- Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete = 66/56 dB(A) (Tag/Nacht);
- Gewerbegebiete = 72/62 dB(A) (Tag/Nacht).

823 21-722 Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten (Bundestraßen)
(Summe der Titel 823 23 und 823 24)

45.000

823 23-722 Erhaltung von Bundesstraßen im Rahmen von ÖPP-Projekten 13.500
Erläuterungen:
Ausgaben (ohne Grunderwerbskosten), wie
- Betreiberentgelte der Konzessionsstrecken bzw. Verfügbarkeitsentgelte,
- Anschubfinanzierungen,
- sonstige Ausgaben (z.B. Kompensationszahlungen).
Einzelmaßnahmen siehe Straßenbauplan.

823 24-722 Neubau von Bundesstraßen im Rahmen von ÖPP-Projekten 31.500
Erläuterungen siehe Titel 823 23.
Einzelmaßnahmen siehe Straßenbauplan.

861 22-722 Vorfinanzierung des Baues, der Änderung oder Beseitigung von 
Versorgungs- und Abwasseranlagen (Bundesstraßen) 

500

Erläuterungen:
Ausgaben für Vorfinanzierung des Baues, der Änderung oder Beseitigung von Versorgungs- und 
Abwasseranlagen in Straßen in den Fällen, in denen unklare Rechtsverhältnisse bestehen. 
Wenn sich daher Versorgungsunternehmen weigern, die Verlegungskosten zu zahlen und 
dadurch die Straßenbauarbeiten verzögert werden würden, können die hierfür erforderlichen 
Mittel im Wege der Vorfinanzierung bereitgestellt werden. Die Rechtsverhältnisse werden notfalls 
im Rechtswege geklärt. Im  Falle des Obsiegens der Straßenbauverwaltung fließen die Mittel 
einschließlich Zinsen zurück.

891 11-721 Investitionen der "Die Autobahn GmbH des Bundes" 5.493.371
Erläuterungen:
Der Bund kann Ausgaben für Lärmschutzmaßnahmen an bestehenden Bundesfernstraßen, 
finanzieren, wenn der Mittelungspegel folgende Immissionsgrenzwerte überschreitet:
- Krankenhäuser, Schulen, Kurheime, Altenheime, reine allgemeine Wohngebiete,
Kleinsiedlungsgebiete: 64/54 dB(A) (Tag/Nacht),
- Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete: 66/56 dB(A) (Tag/Nacht),
- Gewerbegebiete: 72/62 dB(A) (Tag/Nacht),
- Rastanlagen: 65 dB(A) (Nacht) für Lkw-Fahrer.
Ausgaben für den erstmaligen Einbau von Lärm mindernden Fahrbahndeckschichten
einschließlich der gegebenenfalls erforderlichen Entwässerungseinrichtungen zur Einhaltung von
Grenzwerten ggf. mit weiteren Lärmschutzmaßnahmen.
Ausgaben können für Entschädigungsleistungen an Eigentümer für Lärmschutzmaßnahmen an
baulichen Anlagen in Höhe von 75 Prozent der notwendigen Aufwendungen geleistet werden,
wenn der Mittelungspegel die oben aufgeführten Immissionsgrenzwerte überschreitet.
Einzelmaßnahmen mit Gesamtkosten über 5.000.000 €, Lärmschutz- und Hochbaumaßnahmen
über 2.000.000 € und Maßnahmen für Verkehrseinrichtungen und Verkehrsanlagen über
3.000.000 € siehe Teil A 2.
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Titel
Funktion Zweckbestimmung

Soll 2022
1.000 €

1 2 3

Ausgaben für Bundesfernstraßen (11.042.617)
davon:
Sächliche Verwaltungsausgaben 540.920
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 2.082.725
Ausgaben für Investitionen 8.418.972
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zusätzliche Erläuterungen

Bei einigen Maßnahmen konnte das auf Grundlage der
Bundeshaushaltsordnung festgelegte Verfahren zur Fortschreibung der
voraussichtlichen Gesamtausgaben noch nicht abgeschlossen werden. Bei
Maßnahmen, die inklusive der geplanten Ausgaben in 2021 die
Gesamtausgaben überschreiten, ist noch in 2021 eine Kostenfortschreibung
erforderlich. Sollte diese bis zum 31.12.2021 dem BMVI nicht vorliegen, werden
die betroffenen Maßnahme zu Beginn des Jahres 2022 für weitere Buchungen
gesperrt.

Zur Vermeidung von zwischenzeitlichen Irritationen wird bei diesen Maßnahmen
auf den Ausweis der noch nicht abschließend widergespiegelten
Gesamtausgabenentwicklungen und der derzeit rechnerisch zwar korrekten,
reell aber nicht geplanten negativen Ausgabenvorbehalte verzichtet.

Bis zum Abschluss des noch laufenden Fortschreibungsverfahrens werden
diese Maßnahmen daher ohne Gesamtausgabenentwicklung
(Spalten 9 - 11) und ohne Ausgabenplanung ab 2023 ff. (Spalte 16)
ausgewiesen.
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Verkehrswegeinvestitionen des Bundes, Bundeshaushalt 2022, - Regierungsentwurf -

Teil C- Baumaßnahmen an Bundeswasserstraßen

1

Erläuterungen

1

2

3

4

5 Projektentscheidung mit Ausgabenaktualisierung zum Haushalt 2023 in 
Vorbereitung

Ausgabenaktualisierung zum Haushalt 2023 in Vorbereitung 
(nach politischer Entscheidung zur Fortsetzung)

In den Erläuterungen zum Einzelplan 12 zu Kapitel 1203 Titel 780 02 sind die
Investitionen in die Bundeswasserstraßen einschließlich der Kleinmaßnahmen und
laufenden Aufgaben dargestellt. Im Interesse der Übersichtlichkeit werden im
vorliegenden Teil C der Anlage VWIB Kleinmaßnahmen sowie laufende Aufgaben zu
Sammelpositionen zusammengefasst und separat ausgewiesen.

Ausgehend vom Beschluss des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages
vom 16. Oktober 2014 (Ausschuss-DrS 18/1227) werden die bisher zu einem
Gesamtprojekt zusammengefassten Maßnahmen differenziert dargestellt. Diese
Erläuterungen sind grau unterlegt.
In Umsetzung des ergänzenden Beschlusses des Rechnungsprüfungsausschusses des
Deutschen Bundestages vom 30. November 2018 (19WP08 - TOP 16) wurden -
beginnend mit dem Haushaltsplanungsjahr 2020 - weitere Änderungen in der
Darstellung der Wasserstraßenprojekte vorgenommen, die zu einer Erhöhung der
Transparenz der Maßnahmen ( u.a. durch Ausweis von Planungsausgaben und
fortlaufende Aktualisierung der Ausgabeentwicklung) führen.

Die begonnenen Änderungen in der Maßnahmendarstellung werden vollständig erst in
den Anlagen der nächsten Haushaltsjahre ausgewiesen. 
Mit der Umsetzung des o.g. Rechnungsprüfungsausschuss- Beschlusses wurden und
werden Änderungen bei den einzelnen Maßnahmen und deren Darstellung
vorgenommen, die mit folgenden Verweisen näher erläutert werden:

Verweislegende

Darstellung von Teilmaßnahmen zum Haushalt 2023

Nachtrag mit Ausgabenaktualisierung zum Haushalt 2023 in Vorbereitung

Nachtrag mit Ausgabenaktualisierung  in Vorbereitung
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           Verkehrswegeinvestitionen des Bundes, Bundeshaushalt 2022 - Regierungsentwurf -

Teil C- Baumaßnahmen an Bundeswasserstraßen
Titelübersicht

1

Epl. 12
Tabelle 1 Tabelle 2 Tabelle 3 Tabellen 2- 3

Neu-, Aus- und
Umbau 

an BWaStr

Neu-, Aus- und
Umbau von 
Bauwerken 
an BWaStr

Bau- und 
Bauwerks-
unterhalt 
BWaStr

Sammel-
positionen

1.000 €

Nord-Ostsee-Kanal 34 35.000 172.200               800   208.000 208.000

Unter- und Außenelbe
07 ab km 607;
35 1.900               100   2.000 2.000

Ostsee 80 45.000 1.000 -   46.000 46.000
Nordsee 70 1.000 14.700 -   15.700 15.700
Außen- und Unterweser 
(einschl. Nebenflüsse)

52 ab km 354;
19 6.000 9.000 -   15.000 15.000

Mittellandkanal, 
Elbe-Seitenkanal

31 bis km 258 ;
09 21.115 9.000 -   30.115 100 30.215

Mittel- und Oberweser
(einschl. Quell- und Nebenflüsse)

52 bis km354 ;
01 8.500 4.200            4.000   16.700 600 17.300

Dortmund-Ems-Kanal 
Nordstrecke

05 ab km 108 ;
23 42.600 -   42.600 200 42.800

Dortmund-Ems-Kanal 
Südstrecke 
einschl. Haltung Henrichenburg 05 bis km 108 28.300 -   28.300 200 28.500
Wesel-Datteln-Kanal 51 2.000 7.000 -   9.000 8.000 17.000
Datteln-Hamm-Kanal 03 2.900 100 -   3.000 3.000
Rhein-Herne-Kanal 
einschl. Ruhrwasserstraße

40; 
41 750 900 -   1.650 350 2.000

Rhein 39 32.350 5.050 -   37.400 6.300 43.700
Mosel, 
Saar, 
Lahn

32; 
42; 
24 26.200 -   26.200 7.050 33.250

Neckar 33 8.500 23.000 -   31.500 500 32.000
Main 29 3.300 2.600 -   5.900 400 6.300
Donau, 
Main-Donau-Kanal

04; 
30 30.200 13.800 -   44.000 44.000

Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 17 
(Bundeswasserstraßenverbindung 
Rühen - Magdeburg - Berlin)

31 ab km 258; 
56; 57 ab km 
20; 24.700 -   24.700 24.700

Mittel- und Oberelbe,  
Saale , 
Untere Havel-WStr. von Plaue bis zur 
Mündung

07 bis km 607; 
64; 
68 

3.000 12.000 -   15.000 800 15.800
Elbe-Lübeck-Kanal, 
Müritz-Elde-WStr.

08; 
59 2.600 3.000 -   5.600 300 5.900

Havel-Oder-WaStr.,
Obere Havel-WaStr., 
Havel-Kanal nördl. Wustermark

58; 
61;
57 bis km 20 1.100 14.100 -   15.200 2.900 18.100

Spree-Oder-WaStr.
einschl. Berliner WaStr. und 
Nebengewässern, 
Oder

65 ab km 6;
54; 55; 66; 
62 3.000 6.200 -   9.200 8.800 18.000

Maßnahmensumme 
(incl. Kostenbeteiligungen) 261.215 366.650 4.900 632.765

36.300 200 36.500 36.500

240.000 240.000

261.215 402.950 5.100 909.265 909.265

260.170 260.170 260.170

261.215 402.950 265.270 1.169.435 1.169.435Insgesamt 

Ansatz gemäß 
Haushaltsplan

1.000 €

Zusammen

Anlage VWIB, Teil C

Maßnahmen im Bereich WaStr.-Nr. Summe

Kapitel 1203 Titel 780 02  -  Ersatz-, Aus- und Neubaumaßnahmen an Bundeswasserstraßen

Sammelpositionen für Investitionen 
in laufende Aufgaben und Kleinmaßnahmen
zusätzliche Mittel aus Klimaschutzsofortprogramm 2022 zur 
Ansatzverstärkung , die aus Zeitgründen noch nicht den 
Maßnahmen zugeordnet werden können.
Maßnahmebezogene Verstärkung der Ansätze soll bis zum 2. 
Regierungsentwurf erfolgen. 

Zusammen 

Kapitel 1203 Titel 780 01  -  Erhaltung der verkehrlichen Infrastruktur
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